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ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

(1) 'Dieses Gesetz gilt fiir bauliche Anlagen und Bauprodukte. ?Es gilt auch fiir Grundstiicke
sowie fur sonstige Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften
auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fur

1. Anlagen des o6ffentlichen Verkehrs einschlie3lich Zubehor, Nebenanlagen und Ne-
benbetrieben, ausgenommen Gebaude,

Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebaude,

Leitungen, die der offentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, der
offentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation dienen,

Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,
Krane und Krananlagen.

§ 2 Begriffe

(1) "Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des §
1 Abs. 1 Satz 2. ?Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage
durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich
ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Uberwiegend
ortsfest benutzt zu werden. *Bauliche Anlagen sind auch

Aufschittungen und Abgrabungen,

Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,
Sport- und Spielflachen,

Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,
Freizeit- und Vergntuigungsparks,

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge,

N o o bk wDbd =

Geruste,
8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen
betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tie-
ren oder Sachen zu dienen.

(3) 'Gebaude werden in folgende Geb&udeklassen eingeteilt:
1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,
2. Gebaudeklasse 2:
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Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache,

3. Gebaudeklasse 3:
sonstige Gebaude mit einer Hoéhe bis zu 7 m,
4, Gebaudeklasse 4:

Gebaude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr
als 400 m? Brutto-Grundflache,

5. Gebaudeklasse 5:
sonstige Gebdude einschliel3lich unterirdischer Gebaude.

2Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das MaR der FuRBbodenoberkante des hdchstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum méglich oder ein Stellplatz vorgesehen ist, tber
der Gelandeoberflache im Mittel. *Nutzungseinheiten sind einem Nutzungszweck zugeordne-
te Bereiche. “Die Brutto-Grundflache umfasst die gesamte Flache der Nutzungseinheit ein-
schlieBlich der Umfassungswande; bei der Berechnung der Brutto-Grundflache nach Satz 1
bleiben Flachen in Kellergeschossen auRer Betracht. *Wird ein Nebengebiude an Gebiude
der Gebaudeklasse 1 angebaut, verandert sich die Gebaude-klasse nicht, wenn das Neben-
gebaude nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b verfahrensfrei ist.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestande erflllen:

1. Hochhauser (Gebaude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,
3. Gebaude mit mehr als 1 600 m? Brutto-Grundflache des Geschosses mit der groften
Ausdehnung, ausgenommen Wohngebaude,
4. Verkaufsstatten, deren Verkaufsrdume und LadenstraRen eine Brutto-Grundflache
von insgesamt mehr als 800 m? haben,
5. Gebaude mit Raumen, die einer Blro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln
eine Brutto-Grundflache von mehr als 400 m? haben,
6. Gebaude mit Raumen, die einzeln fir die Nutzung durch mehr als 100 Personen be-
stimmt sind,
7. Versammlungsstatten
a) mit Versammlungsraumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen und
Besucher fassen, wenn diese Versammlungsrdume gemeinsame Rettungs-
wege haben,
b) im Freien mit Szenenflachen und Freisportanlagen, deren Besucherbereich

jeweils mehr als 1 000 Besucherinnen und Besucher fasst und ganz oder teil-
weise aus baulichen Anlagen besteht,

8. Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen, Beherbergungsstatten
mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m? Brutto-Grundflache,

9. Krankenhauser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege
von Personen,

10. Tageseinrichtungen fur Kinder, Behinderte und alte Menschen,

11. Schulen, Hochschulen und ahnliche Einrichtungen,

12. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fiir den MaRregelvollzug,
13. Camping- und Wochenendplatze,
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14. Freizeit- und Vergnligungsparks,
15. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausflihrungsgenehmigung bediirfen,
16. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthdhe von mehr als 7,50 m,

17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhéhter Brandgefahr verbunden ist,

18. Anlagen und Raume, die in den Nummern 1 bis 17 nicht aufgeflihrt und deren Art
oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

(5) Aufenthaltsraume sind Raume, die zum nicht nur vortibergehenden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt oder geeignet sind.

(6) 'Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr
als 1,40 m Uber die Gelandeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse.
2Hohlraume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsraume
nicht mdglich sind, sind keine Geschosse.

(7) 'Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auRerhalb der 6ffentli-
chen Verkehrsflachen dienen. Garagen sind Geb&ude oder Gebaudeteile zum Abstellen von
Kraftfahrzeugen. *Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerrdume fiir Kraftfahrzeuge sind
keine Stellplatze oder Garagen. “Die Nutzflache einer Garage ist die Summe aller miteinan-
der verbundenen Flachen der Garagenstellplatze und der Verkehrsflachen.

(8) Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die
dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

(9) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche
Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit
dem Erdboden verbunden zu werden wie Fertighauser, Fertiggaragen und Silos.

(10) Bauart ist das Zusammenfligen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen
von baulichen Anlagen.

(11) "Vollgeschosse sind Geschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m Uber die
Gelandeoberflache hinausragt und die Uber mindestens zwei Drittel ihrer Grundflache eine
lichte Héhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegeniiber den AuRenwénden zuriickge-
setztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und Geschosse im Dachraum sind nur dann
Vollgeschosse, wenn sie die lichte Hohe gemal Satz 1 tiber mindestens zwei Drittel der
Grundflache des darunter liegenden Geschosses haben.

(12) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, wenn sie fiir behinderte Menschen in der allgemein
Ublichen Weise ohne besondere Erschwernisse und grundsatzlich ohne fremde Hilfe zu-
ganglich und nutzbar sind.

§ 3 Allgemeine Anforderungen

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass die
offentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die nattirlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet werden.

(2) Bauprodukte und Bauarten dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die
baulichen Anlagen bei ordnungsgemalfier Instandhaltung wahrend einer dem Zweck ent-
sprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes erfillen und gebrauchstauglich sind.
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(3) 'Die von der fiir das Bauwesen zusténdigen Senatsverwaltung durch &ffentliche Be-
kanntmachung als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln sind zu
beachten. ?Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle ver-
wiesen werden. *Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn
mit einer anderen LAsung in gleichem Male die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 1
erfullt werden; § 17 Abs. 3 und § 21 bleiben unberihrt.

(4) Fur die Beseitigung von Anlagen und fiir die Anderung ihrer Nutzung gelten die Abséatze 1
und 3 entsprechend.

(5) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkommens
vom 2. Mai 1992 (iber den Europaischen Wirtschaftsraum genannten technischen Anforde-
rungen entsprechen, dirfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleicherma-
Ren dauerhaft erreicht wird.

ZWEITER TEIL
Das Grundstick und seine Bebauung

§ 4 Bebauung der Grundstiicke mit Gebauden

(1) Gebaude duirfen nur errichtet werden, wenn das Grundstlick in angemessener Breite an
einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache liegt oder wenn das Grundstlick eine befahr-
bare, 6ffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren &ffentlichen Verkehrsflache
hat.

(2) Ein Gebaude auf mehreren Grundstiicken ist nur zulassig, wenn 6ffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, dass dadurch keine Verhaltnisse eintreten konnen, die Vorschriften dieses Geset-
zes oder auf Grund dieses Gesetzes widersprechen.

§ 5 Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) "Von é&ffentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fiir die Feuerwehr ein geradliniger Zu-
oder Durchgang zu riickwartigen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er zu
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebaude Uber Rettungsgerate der Feuer-
webhr flihrt. 2Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Bristung von zum Anleitern be-
stimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8,00 m Uiber Gelande liegt, ist in den Fallen des
Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchganges eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. ®Ist fiir
die Personenrettung der Einsatz von tragbaren Leitern oder Hubrettungsfahrzeugen erforder-
lich, so sind die dafiir erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorzusehen. *Bei Ge-
bauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache ent-
fernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebau-
den gelegenen Grundsticksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griin-
den des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) 'Zu- und Durchfahrten, Aufstellflichen und Bewegungsflaichen miissen fiir Feuerwehr-
fahrzeuge ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und
standig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der 6ffentlichen Verkehrs-
flache aus sichtbar sein. Fahrzeuge diirfen auf den Flachen nach Satz 1 nicht abgestellt
werden.

§ 6 Abstandsflachen, Abstande

(1) "Vor den AuRenwanden von Geb&uden sind Abstandsfléchen von oberirdischen Gebau-
den freizuhalten. ?Satz 1 gilt entsprechend fiir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie
von Gebauden ausgehen, gegeniiber Gebuden und Grundstiicksgrenzen. *Eine Abstands-
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flache ist nicht erforderlich vor AuRenwéanden, die an Grundstlicksgrenzen errichtet werden,
wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder ge-
baut werden darf.

(2) 'Abstandsflachen sowie Abstande nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2 miissen auf
dem Grundstiick selbst liegen. ?Sie diirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-, Griin- und Was-
serflachen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. >Abstandsflachen sowie Abstande im Sinne
des Satzes 1 durfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstiicke erstrecken, wenn 6f-
fentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht Gberbaut werden; Abstandsflachen dirfen auf
die auf diesen Grundstucken erforderlichen Abstandsflachen nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstandsflachen dirfen sich nicht Gberdecken; dies gilt nicht fur
1. AuRRenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,

2. Aulenwande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2,

3. Gebaude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen zuldssig sind.

(4) 'Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhéhe; sie wird senkrecht zur
Wand gemessen. 2Wandhéhe ist das MaR von der Gelandeoberfliche bis zum Schnittpunkt
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. *Die Héhe von Da-
chern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhohe hinzu-
gerechnet. “Anderenfalls wird die Hohe des Daches voll hinzugerechnet. °Die Satze 1 bis 4
gelten fiir Dachaufbauten entsprechend. ®Das sich ergebende MaR ist H.

(5) 'Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H, mindestens 3 m. 2In Gewerbe- und Indust-
riegebieten geniigt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. *Vor den Aufenwanden von
Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Ge-
schossen genigt als Tiefe der Abstandsflache 3 m.

(6) 'Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auRer Betracht

1. vor die AuRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachuliberstande,
2. Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen AuRenwand in
Anspruch nehmen und
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese AuRenwand vortreten,
3. @}_stgnwandbekleidungen zum Zwecke der Energieeinsparung bei bestehenden Ge-
auden.

2\/on der gegeniiberliegenden Nachbargrenze miissen vortretende Bauteile mindestens 2 m
und Vorbauten mindestens 3 m entfernt sein.

(7) 'In den Abstandsflichen eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsflichen sind, auch
wenn sie nicht an die Grundstiicksgrenze oder an das Gebaude angebaut werden, zulassig

1. Garagen und Gebaude ohne Aufenthaltsrdaume und Feuerstatten mit einer mittleren
Wandhohe bis zu 3 m je Wand und einer Gesamtlange je Grundstiicksgrenze von
9 m; die Dachneigung darf 45 Grad nicht Uberschreiten,

2. gebaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlan-
ge je Grundstlicksgrenze von 9 m,

3. Stitzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten,
aulerhalb dieser Baugebiete mit einer Héhe bis zu 2 m.

?Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegeniiber den Grundstiicksgrenzen nicht einhal-
tenden Bebauung nach den Nummern 1 und 2 darf auf einem Grundstlck insgesamt 15 m
nicht Gberschreiten.
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Bauordnung fur Berlin 9

(8) Soweit sich durch Festsetzung der Grundflachen der Gebaude mittels Baulinien oder
Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse oder durch ande-
re ausdrickliche Festsetzungen in einem Bebauungsplan geringere Abstandsflachen erge-
ben, hat es damit sein Bewenden.

§ 6a Abstandsflachen, Abstande fiir Lauben in Kleingarten

(1) "Lauben in Kleingarten im Sinne von § 1 des Bundeskleingartengesetzes diirfen inner-
halb von Abschnitten mit héchstens 30 Lauben zu den Grenzen der Einzelgarten (Parzellen-
grenzen) in einem Abstand von mindestens 1,5 m errichtet werden. ?Zuléssig ist auch die
Errichtung von Lauben bis an die Parzellengrenzen, wenn auf andere Weise sichergestellt
ist, dass der Abstand zwischen den benachbarten Lauben 3 m betragt.

(2) Zwischen den Lauben verschiedener Abschnitte sind mindestens 8 m breite Flachen
(freizuhaltende Flachen) vorzusehen, die von baulichen Anlagen, mit Ausnahme von Einfrie-
dungen, sowie von Nadelgehoélzen und Gartenabfallen freizuhalten sind.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes uUber Abstadnde und Abstandsflachen zu angrenzenden
Grundstulicken, die nicht zu Kleingartenanlagen gehéren, bleiben unberthrt.

§ 7 Teilung von Grundstiicken

(1) Durch die Teilung eines Grundstiicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist,
dirfen keine Verhaltnisse geschaffen werden, die den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften wi-
dersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von den Vorschriften dieses Gesetzes oder den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften abgewichen werden, ist § 68 entsprechend
anzuwenden.

§ 8 Nicht liberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielplatze

(1) 'Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen (iberbauten Flachen der
bebauten Grundsticke sind

1. wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrunen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulassigen Verwendung der Flachen ent-
gegenstehen. ?Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspléne oder andere
Rechtsverordnungen abweichende Regelungen enthalten.

(2) 'Bei der Errichtung von Gebiuden mit mehr als sechs Wohnungen ist ein Spielplatz fiir
Kinder anzulegen und instand zu halten (notwendiger Kinderspielplatz); Abweichungen kén-
nen gestattet werden, wenn nach der Zweckbestimmung des Gebaudes mit der Anwesenheit
von Kindern nicht zu rechnen ist. Der Spielplatz muss auf dem Baugrundstiick liegen; er
kann auch auf einem unmittelbar angrenzenden Grundstuck gestattet werden, wenn seine
Benutzung zugunsten des Baugrundstiicks éffentlich-rechtlich gesichert ist. *Spielplatze sind
zweckentsprechend und so anzulegen und instand zu halten, dass fur die Kinder Gefahren
oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. “Je Wohnung sollen mindestens 4 m2
nutzbare Spielflache vorhanden sein; der Spielplatz muss jedoch mindestens 50 m? grof3 und
mindestens fiir Spiele von Kleinkindern geeignet sein. °Bei Bauvorhaben mit mehr als 75
Wohnungen muss der Spielplatz auch fiir Spiele alterer Kinder geeignet sein. °Bei bestehen-
den Gebauden nach Satz 1 soll die Herstellung oder Erweiterung und die Instandhaltung von
Kinderspielplatzen verlangt werden, wenn nicht im Einzelfall schwerwiegende Belange der
Eigentimerin oder des Eigentimers entgegenstehen.
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10 Bauordnung fur Berlin

(3) 'Kann die Bauherrin oder der Bauherr den Kinderspielplatz nicht oder nur unter sehr gro-
Ren Schwierigkeiten auf dem Baugrundstlick herstellen, so kann die Bauaufsichtsbehoérde
durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Bauherrin oder dem Bauherrn vereinbaren, dass
die Bauherrin oder der Bauherr ihre oder seine Verpflichtung nach Absatz 2 durch Zahlung
eines Geldbetrags an das Land Berlin erfilllt. 2Der Geldbetrag soll den durchschnittlichen
Herstellungs- und Instandsetzungskosten eines Kinderspielplatzes einschliel3lich der Kosten
des Grunderwerbs entsprechen. *Der Geldbetrag ist ausschlieBlich fiir die Herstellung, Er-
weiterung oder Instandsetzung eines der Allgemeinheit zuganglichen Kinderspielplatzes in
der Nahe des Baugrundstlicks zu verwenden.

DRITTER TEIL
Bauliche Anlagen

Erster Abschnitt
Gestaltung

§ 9 Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen missen nach Form, Malstab, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.

(2) Bauliche Anlagen dirfen das Stralden-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten.

(3) "Farbschmierereien, unzuldssige Beschriftungen, Beklebungen, Plakatierungen und Ahn-
liches an Aufenflachen von Anlagen im Sinne des § 1, die von Verkehrswegen oder allge-
mein zuganglichen Statten aus wahrnehmbar sind, sind verunstaltend und missen entfernt
werden. “Hierzu kann die fiir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung auch durch All-
gemeinverfugung anordnen, dass Eigentiumerinnen oder Eigentimer und Nutzungsberech-
tigte MaRnahmen zur Beseitigung der Verunstaltungen nach Satz 1 zu dulden haben. *Die
Duldungsanordnung muss Art und Umfang der zu duldenden Mal3nahmen umschreiben und
angeben, von wem und in welcher Zeit die MaRnahmen durchgefiihrt werden. *Auf Antrag
kann eine Abweichung von der Pflicht nach Satz 1 gestattet werden, soweit diese fur die
Verpflichtete oder den Verpflichteten eine besondere Harte darstellt und 6ffentliche Belange
nicht entgegenstehen.

§ 10 Anlagen der AuBenwerbung, Warenautomaten

(1) "Anlagen der AuRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der
Anklindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom
offentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zahlen insbesondere Schilder, Beschrif-
tungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie flir Zettelanschlage und Bogen-
anschlage oder Lichtwerbung bestimmte Saulen, Tafeln und Flachen.

(2) 'Fur Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche
Anlagen gestellten Anforderungen. ?Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, diirfen
weder bauliche Anlagen noch das Strallen-, Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefahrden. *Die stérende Haufung von Werbeanla-
gen ist unzulassig.

(3) Das Verunstaltungsverbot im Sinne des § 9 Abs. 2 und des Absatzes 2 gilt nicht fir Wer-
bung,

1. die an Baugerusten oder Bauzaunen angebracht wird oder

2. die vorubergehend angebracht wird und mit deren Inhalt vorrangig im 6ffentlichen
Interesse liegende Ziele und Zwecke verfolgt werden,
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wenn andere Uberwiegende 6ffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

(4) 'AuRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzuléssig.
“Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

Werbeanlagen an der Statte der Leistung,

2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstra’en und Wegabzweigungen, die im Interes-
se des Verkehrs auf versteckt liegende Betriebe oder versteckt liegende Statten auf-
merksam machen,

3. Schilder, die Inhaberinnen oder Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen
(Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst
sind,

4, Werbeanlagen an und auf Flugplatzen, Sportanlagen und Versammlungsstatten, so-

weit sie nicht in die freie Landschaft wirken,
Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegelanden,

Werbeanlagen auf 6ffentlichen StralRen und an Haltestellen des 6ffentlichen Perso-
nennahverkehrs.

(5) "In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohn-
gebieten sind Werbeanlagen nur zulassig an der Statte der Leistung sowie Anlagen flr amt-
liche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevdlkerung Uber kirchliche, kulturelle, politi-
sche, sportliche und ahnliche Veranstaltungen; die jeweils freie Flache dieser Anlagen darf
auch fiir andere Werbung verwendet werden. ?In reinen Wohngebieten darf an der Stétte der
Leistung nur mit Hinweisschildern geworben werden. Auf éffentlichen StralRen und an Halte-
stellen des offentlichen Personennahverkehrs kdnnen auch andere Werbeanlagen zugelas-
sen werden, soweit diese die Eigenart des Gebietes und das Orts- oder Landschaftsbild
nicht beeintrachtigen.

(6) Die Absatze 1, 2 und 4 gelten fir Warenautomaten entsprechend.

(7) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschlage und Lichtwerbung an dafir genehmigten Saulen, Tafeln und Flachen,
2 Werbemittel an Zeitungsverkaufsstellen und Zeitschriftenverkaufsstellen,

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten,

4 Wahlwerbung fiur die Dauer eines Wahlkampfes.

Zweiter Abschnitt
Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§ 11 Baustelle

(1) 'Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemaR errichtet, geén-
dert oder beseitigt werden kdnnen und Gefahren oder vermeidbare Belastigungen nicht ent-
stehen. 2Fir Anlagen auf Baustellen, wie Baubuden, die nur zum kurzzeitigen Aufenthalt

bestimmt sind, sowie fur Baustelleneinrichtungen finden die §§ 27 bis 49 keine Anwendung.

(2) 'Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefahrdet werden kénnen, ist die Ge-
fahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. “Soweit erforderlich,
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstande zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausfiihrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der Bau-
herr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen
und Anschriften der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder
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12 Bauordnung fur Berlin

des Bauleiters und der Unternehmerin oder des Unternehmers fiir den Rohbau enthalten
muss, dauerhaft und von der 6&ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar anzubringen.

(4) Baume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften
zu erhalten sind, missen wahrend der Bauausflihrung geschuitzt werden.

§ 12 Standsicherheit

(1) "Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fiir sich allein
standsicher sein. ?Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des
Baugrundes der Nachbargrundsticke dirfen nicht geféahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile flir mehrere bauliche Anlagen ist zulassig, wenn
offentlich-rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer
der baulichen Anlagen bestehen bleiben kénnen.

§ 13 Schutz gegen schadliche Einflusse

'Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass
durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische,
physikalische oder biologische Einfliisse Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht
entstehen. 2Baugrundstiicke miissen fiir bauliche Anlagen geeignet sein.

§ 14 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Loscharbeiten moglich sind.

§ 15 Warme-, Schall-, Erschiitterungsschutz

(1) Gebaude muissen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen entsprechen-
den Warmeschutz haben.

(2) 'Gebaude miissen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. *Geréusche,
die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstlicken ausgehen,
sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

(3) Erschitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen An-
lagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzu-
mutbare Belastigungen nicht entstehen.

§ 16 Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht Gberbauten Flachen von bebau-
ten Grundstiicken missen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des offentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen
oder deren Nutzung nicht gefahrdet werden.

Dritter Abschnitt
Bauprodukte, Bauarten

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung VI D 20070607_bauoblin.doc
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§ 17 Bauprodukte

(1) "Bauprodukte diirfen fiir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen
nur verwendet werden, wenn sie flr den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder nicht we-
sentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulassig sind und
wenn sie auf Grund des Ubereinstimmungsnachweises nach § 22 das Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften
a) des Bauproduktengesetzes,

b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates zur Angleichung der
Rechts- und Verwatungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 (ABI. EG Nr. L 40 S. 12), zu-
letzt geandert durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli
1993 (ABI. EG Nr. L 220 S. 1), durch andere Mitgliedstaaten der Europai-
schen Gemeinschaften und andere Vertragsstaaten des Abkommens Uber
den Europaischen Wirtschaftsraum oder

c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, so-
weit diese die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Bauproduktenge-
setz berucksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden duirfen, insbesondere das Zeichen
der Europaischen Gemeinschaften (CE-Kennzeichnung) tragen und dieses Zeichen
die nach Absatz 7 Nr. 1 festgelegten Klassen und Leistungsstufen ausweist oder die
Leistung des Bauprodukts angibt.

2Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht abweichen,
dirfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A bekannt ge-
macht sind. *Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik ab-
weichen, bediirfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.

(2) 'Das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht im Einvernehmen mit der fiir das Bauwesen
zustandigen Senatsverwaltung flr Bauprodukte, flr die nicht nur die Vorschriften nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 2 maRgebend sind, in der Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt,
die zur Erfullung der in diesem Gesetz und in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes an
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen Regeln
gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1.

(3) 'Bauprodukte, fiir die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekannt
gemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder fir die es Technische
Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte
Bauprodukte), missen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (§ 19) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)

haben. 2Ausgenommen sind Bauprodukte, die fiir die Erfiillung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und
die das Deutsche Institut fir Bautechnik im Einvernehmen mit der flr das Bauwesen zustan-
digen Senatsverwaltung in einer Liste C offentlich bekannt gemacht hat.

(4) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung vor-
schreiben, dass fur bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der
Verwendbarkeit und bestimmte Ubereinstimmungsnachweise nach MaRgabe der §§ 17 bis
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20 und 22 bis 25 zu fuhren sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise ver-
langen oder zulassen.

(5) 'Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in auRergewdhnlichem
Malf von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Aus-
stattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der fiir das Bau-
wesen zustandigen Senatsverwaltung vorgeschrieben werden, dass die Herstellerin oder der
Hersteller Uber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verfiigt und den Nachweis hiertiber ge-
geniiber einer Priifstelle nach § 25 zu erbringen hat. ?In der Rechtsverordnung kénnen Min-
destanforderungen an die Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Befahigung und
die Ausbildungsstatten einschlieRlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszweckes einer aulRergewdhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhal-
tung oder Reinigung bediirfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der
Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der fiir das Bauwesen zustandigen
Senatsverwaltung die Uberwachung dieser Tétigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach
§ 25 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann im Einvernehmen mit der fiir das Bauwesen
zustandigen Senatsverwaltung in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen, Leitlinien oder
europaischen technischen Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in ande-
ren Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften
enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erfiillen missen, und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Européischen Gemeinschaften die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des
Bauproduktengesetzes nicht bericksichtigen.

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fur Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
fur nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nach-
gewiesen ist.

(2) 'Die zur Begriindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufiigen. 2Soweit
erforderlich, sind Probesticke von der Antragstellerin oder vom Antragsteller zur Verfigung
zu stellen oder durch Sachverstandige, die das Deutsche Institut flir Bautechnik bestimmen
kann, zu entnehmen oder Probeausflihrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzu-
stellen. 3§ 70 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann fir die Durchfiihrung der Prifung die sachver-
standige Stelle und flr Probeausfiihrungen die Ausflihrungsstelle und Ausflihrungszeit vor-
schreiben.

(4) 'Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fiir eine bestimmte Frist
erteilt, die in der Regel fiinf Jahre betragt. 2Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen
erteilt werden. ®Sie kann auf schriftlichen Antrag in der Regel um fiinf Jahre verlangert wer-
den; § 72 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt &ffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch
im Land Berlin.
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§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
(1) "Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfiillung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit
baulicher Anlagen dient oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,

bedurfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses. 2Das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht dies mit der
Angabe der maRRgebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten
Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit der fir
das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung in der Bauregelliste A bekannt.

(2) 'Ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis wird von einer Priifstelle nach § 25 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 fur nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbar-
keit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. 2§ 18 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend.

§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
'Mit Zustimmung der fiir das Bauwesen zustindigen Senatsverwaltung diirfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschlieRlich nach dem Bauproduktengesetz oder nach sonstigen
Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften in
Verkehr gebracht und gehandelt werden duirfen, jedoch deren Anforderungen nicht
erfillen, und

2. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.
2Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die flir das Bauwesen
zustandige Senatsverwaltung im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich
ist.

§ 21 Bauarten

(1) 'Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fiir die es
allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dirfen bei
der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden,
wenn fUr sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall

erteilt worden ist. *Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genligt ein allge-
meines bauaufsichtliches Prifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfullung erheblicher An-
forderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten
Prifverfahren beurteilt wird. *Das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht diese Bauarten mit
der Angabe der mafRgebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein aner-
kannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit
der fiir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung in der Bauregelliste A bekannt. *§ 17
Abs. 5 und 6 sowie §§ 18, 19 Abs. 2 und § 20 gelten entsprechend. °Wenn Gefahren im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die fir das Bauwesen zustandige Senatsver-
waltung im Einzelfall oder flr genau begrenzte Falle allgemein festlegen, dass eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder eine
Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung vor-
schreiben, dass fur bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen
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Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die ande-
ren Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

§ 22 Ubereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bedirfen einer Bestatigung inrer Ubereinstimmung mit den technischen
Regeln nach § 17 Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstim-
mung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) 'Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch
1. Ubereinstimmungserkléarung der Herstellerin oder des Herstellers (§ 23) oder
2. Ubereinstimmungszertifikat (§ 24).

“Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben
werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemafen Herstellung erforderlich ist.
*Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen nur der Ubereinstimmungser-
klarung der Herstellerin oder des Herstellers nach § 23 Abs. 1, sofern nichts anderes be-
stimmt ist. “Die fiir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann im Einzelfall die Ver-
wendung von Bauprodukten ohne das erforderliche Ubereinstimmungszertifikat gestatten,
wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen,
Prifzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(3) Fur Bauarten gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat
erteilt ist, hat die Herstellerin oder der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

(5) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpa-
ckung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage
zum Lieferschein anzubringen.

(6) U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch im Land Berlin.

§ 23 Ubereinstimmungserkliarung der Herstellerin oder des Herstellers

(1) Die Herstellerin oder der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben,
wenn sie oder er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihr
oder ihm hergestellte Bauprodukt den maf3gebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zu-
stimmung im Einzelfall entspricht.

(2) 'In den technischen Regeln nach § 17 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder
in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung der Bauprodukte durch eine Prifstelle
vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Siche-
rung einer ordnungsgemaRen Herstellung erforderlich ist. ?In diesen Fallen hat die Priifstelle
das Bauprodukt daraufhin zu Uberprifen, ob es den mafligebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 24 Ubereinstimmungszertifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach § 25 zu erteilen,
wenn das Bauprodukt
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1. den mallgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Ein-
zelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiberwachung nach Mal}-
gabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) 'Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 25 durchzufilhren. ?Die
Fremdiberwachung hat regelmafig zu Uberprifen, ob das Bauprodukt den maf3gebenden
technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prufzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 25 Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

(1) 'Die fiir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung kann eine Person, Stelle oder U-
berwachungsgemeinschaft als

1. Prifstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Priifzeugnisse (§ 19 Abs. 2),

2. Prifstelle fir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der Ubereinstim-
mung (§ 23 Abs. 2),

Zertifizierungsstelle (§ 24 Abs. 1),

Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung (§ 24 Abs. 2),
Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach § 17 Abs. 6 oder
Prifstelle fur die Uberpriifung nach § 17 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis,
personlichen Zuverlassigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafiir
bieten, dass diese Aufgaben den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrge-
nommen werden, und wenn sie liber die erforderlichen Vorrichtungen verfiigen. ?Satz 1 ist
entsprechend auf Behérden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkraften
besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

2

(2) 'Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander
gilt auch im Land Berlin. ?Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen,
die nach Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Gemeinschaften oder von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber
den Europaischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen den Ergebnissen der in
Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt auch fiir Priif-, Zertifizierungs- und Uberwa-
chungsergebnisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Abs. 2 der
Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.

(3) 'Die filr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung erkennt auf Antrag eine Person,
Stelle, Uberwachungsgemeinschaft oder Behdrde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der Bau-
produktenrichtlinie an, wenn in dem in Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie vorgese-
henen Verfahren nachgewiesen ist, dass die Person, Stelle, Uberwachungsgemeinschaft
oder Behdrde die Voraussetzungen erfiillt, nach den Vorschriften eines anderen Mitglied-
staates der Europaischen Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zu prifen, zu zertifizieren oder zu lUberwa-
chen. 2Dies gilt auch fiir die Anerkennung von Personen, Stellen, Uberwachungsgemein-
schaften oder Behoérden, die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu prifen, zu zer-
tifizieren oder zu Gberwachen beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis in einem Arti-
kel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren gefthrt wird.
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Vierter Abschnitt
Wande, Decken, Dacher

§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

(1) 'Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare Baustoffe,
2. schwerentflammbare Baustoffe,
3. normalentflammbare Baustoffe.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe),
dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustof-
fen nicht leichtentflammbar sind.

(2) 'Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschie-
denin

1. feuerbestandige Bauteile,
2. hochfeuerhemmende Bauteile,
3. feuerhemmende Bauteile;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf
deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieRenden Bauteilen auf deren Widerstand
gegen die Brandausbreitung. 2Bauteile werden zusétzlich nach dem Brandverhalten ihrer
Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und die bei raumabschlielfenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen beste-
hen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennba-
ren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

3Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes
bestimmt ist, miissen

1. Bauteile, die feuerbestandig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Sat-
zes 2 Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderungen des
Satzes 2 Nr. 3

entsprechen.

§ 27 Tragende Wande, Stiitzen

(1) "Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lange
standsicher sein. “Sie miissen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
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3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum nur, wenn darliber noch Aufenthaltsraume méglich sind;
§ 29 Abs. 4 bleibt unberihrt,
2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss miussen tragende und aussteifende Wande und Stlitzen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein.

(3) Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen von eingeschossigen Garagen mit einer
Nutzflache bis zu 100 m? sowie von Gebauden gemal § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a mis-
sen mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

§ 28 AuRenwande

(1) AuRenwande und AuRenwandteile wie Brustungen und Schirzen sind so auszubilden,
dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lange begrenzt ist.

(2) "Nichttragende AuRenwénde und nichttragende Teile tragender AuRenwande miissen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zulassig,
wenn sie als raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sind. ?Satz 1 gilt nicht fiir brennba-
re Fensterprofile und Fugendichtungen sowie brennbare Dammestoffe in nichtbrennbaren
geschlossenen Profilen der AuRenwandkonstruktion.

(3) 'Oberflachen von AuRenwinden sowie AuRenwandbekleidungen miissen einschlieRlich
der Dammstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus
normalentflammbaren Baustoffen sind zulassig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 er-
fillt sind. *Balkonbekleidungen, die iiber die erforderliche Umwehrungshéhe hinaus hochge-
fuhrt werden, miissen schwerentflammbar sein.

(4) Bei Aulienwandkonstruktionen mit geschossubergreifenden Hohl- oder Luftrdumen wie
Doppelfassaden und hinterliifteten AuRenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbrei-
tung besondere Vorkehrungen zu treffen.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht fiir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

(6) AuBenwande von eingeschossigen Garagen mit einer Nutzflache bis zu 100 m? sowie
von Gebauden gemal § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a miissen mindestens aus normalent-
flammbaren Baustoffen bestehen.

§ 29 Trennwande

(1) Trennwande nach Absatz 2 miussen als raumabschlieRende Bauteile von Rdumen oder
Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lange widerstandsfahig gegen
die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwande sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutz-
ten Raumen, ausgenommen notwendigen Fluren,

zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr,
zwischen Aufenthaltsraumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.
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(3) "Trennwande nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 miissen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tra-
genden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhem-
mend sein. 2Trennwande nach Absatz 2 Nr. 2 miissen feuerbestandig sein.

(4) Die Trennwande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dach-
haut zu flihren; werden in Dachrdumen Trennwande nur bis zur Rohdecke geflihrt, ist diese
Decke als raumabschlieRendes Bauteil einschlieBlich der sie tragenden und aussteifenden
Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Offnungen in Trennwanden nach Absatz 2 sind nur zuldssig, wenn sie auf die fir die Nut-
zung erforderliche Zahl und Grélie beschrankt sind; sie missen feuerhemmende, dicht- und
selbstschlie®ende Abschliisse haben.

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.

§ 30 Brandwande

(1) Brandwande missen als raumabschlieRende Bauteile zum Abschluss von Gebauden
(Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere
Brandwand) ausreichend lange die Brandausbreitung auf andere Gebaude oder Brandab-
schnitte verhindern.

(2) Brandwande sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebduden ohne Aufenthaltsraume
und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m® Brutto-Rauminhalt, wenn diese Ab-
schlusswande an oder mit einem Abstand bis zu 2,50 m gegenlber der Grundstlcks-
grenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu be-
stehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kinftigen Gebau-
den gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstanden von
nicht mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebaude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m® Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebaduden und angebauten landwirt-
schaftlich genutzten Gebauden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil
und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebdudes.

(3) 'Brandwande miissen auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbe-
standig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. ?Anstelle von Brandwanden
nach Satz 1 sind zulassig

1. fur Gebaude der Gebaudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,

fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande,

fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 Gebaudeabschlusswande, die jeweils von
innen nach aulien die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden
Teile des Gebaudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von auf3en
nach innen die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben,

4. in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 4 feuerbestandige Wande, wenn der umbaute Raum
des land-wirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht gréer als 2 000
m?3 Brutto-Rauminhalt ist.

(4) 'Brandwénde miissen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen (iberein-
ander angeordnet sein. 2Abweichend davon diirfen anstelle innerer Brandwénde Wénde ge-
schossweise versetzt angeordnet werden, wenn
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die Wande im Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stghen, feuerbestandig
sind, aus nicht-brennbaren Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstlitzen, feuerbestandig sind und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

4, die AuRenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unter-
halb des Versatzes feuerbestandig sind und

5. Offnungen in den AuRenwénden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder ande-
re Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandab-
schnitte nicht zu befirchten ist.

(5) 'Brandwande sind 0,30 m iiber die Bedachung zu fiihren oder in Hohe der Dachhaut mit
einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen abzuschlie®en; dariber dirfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeflihrt wer-
den. ?Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind Brandwénde mindestens bis unter die
Dachhaut zu fiihren. *Verbleibende Hohlrdume sind vollstindig mit nichtbrennbaren Baustof-
fen auszufillen.

(6) MUssen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusammenstof3en, durch eine Brand-
wand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens
5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad betragt
oder mindestens eine Au3enwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose feuerbestandige Wand
aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist.

(7) 'Bauteile mit brennbaren Baustoffen diirfen tiber Brandwande nicht hinweggefiihrt wer-
den. *AuRenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begiinstigen kénnen,
wie Doppelfassaden oder hinterliiftete Aulienwandbekleidungen diirfen ohne besondere
Vorkehrungen {iber Brandwénde nicht hinweggefiihrt werden. *Bauteile diirfen in Brandwan-
de nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fir
Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) 'Offnungen in Brandwanden sind unzuléssig. *Sie sind in inneren Brandwanden nur zu-
lassig, wenn sie auf die fur die Nutzung erforderliche Zahl und Grofie beschrankt sind; die
Offnungen mussen feuerbestandige, dicht- und selbstschlieRende Abschliisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestandige Verglasungen nur zulassig, wenn sie auf
die fir die Nutzung erforderliche Zahl und Gréle beschrankt sind.

(10) Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht fur seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Abs. 6,
wenn sie von dem Nachbargebaude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der
ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.

(11) Die Absatze 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Absatz 3 Satz 2
anstelle von Brandwéanden zuldssig sind.

(12) Die Absatze 1 bis 9 gelten nicht flr eingeschossige Garagen mit einer Nutzflache bis zu
100 m? sowie fiir Gebaude gemaf § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a.

§ 31 Decken

(1) 'Decken miissen als tragende und raumabschlieRende Bauteile zwischen Geschossen
im Brandfall ausreichend lange standsicher und widerstandsfahig gegen die Brandausbrei-
tung sein. “Sie miissen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
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sein. *Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum nur, wenn darlber Aufenthaltsraume maoglich sind; § 29
Abs. 4 bleibt unberihrt,
2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) "Im Kellergeschoss miissen Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein. 2Decken miissen feuerbestandig sein

1. unter und Uber Rdumen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr, ausgenommen in
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebaudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AuRenwand ist so herzustellen, dass er den Anforde-
rungen nach Absatz 1 Satz 1 genugt.

(4) Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind nur
zulassig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? Brutto-
Grundflache in nicht mehr als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrankt
sind und Abschlisse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke haben.

(5) Decken von eingeschossigen Garagen mit einer Nutzflache bis zu 100 m? sowie von Ge-
bauden gemal § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a missen mindestens aus normalentflammba-
ren Baustoffen bestehen.

§ 32 Dacher

(1) Bedachungen missen gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer und
strahlende Warme ausreichend lange widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) 'Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfiillen, sind zulassig bei Ge-
bauden der Gebaudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. einen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebduden auf demselben Grundstick mit harter Bedachung einen Abstand von
mindestens 15 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstiick mit Bedachungen, die die Anforderungen
nach Absatz 1 nicht erfillen, einen Abstand von mindestens 24 m,

4, von Gebauden auf demselben Grundstlick ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuer-
statten mit nicht mehr als 50 m?® Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten. 2Soweit Geb&ude nach Satz 1 Abstand halten miissen, geniigt bei Wohngeb&u-
den der Gebaudeklassen 1 und 2 in den Fallen

1. des Satzes 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m,
2. des Satzes 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
3. des Satzes 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fir
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1. Gebaude ohne Aufenthaltsrdume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m?3
Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fugen-
dichtungen und brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulassig,

3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebauden,
Eingangsiberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,

Eingangsuberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingédnge nur zu
Wohnungen fiihren.

(4) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 sind

1. lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Ab-
satz 1 und
2. begrinte Bedachungen

zulassig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von auf3en durch Flug-
feuer und strahlende Warme nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen
werden.

(5) '"Dachiiberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Bedachungen,
Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf an-
dere Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke iibertragen werden kann. ?Von Brandwanden
und von Wanden, die anstelle von Brandwanden zulassig sind, missen mindestens 1,25 m
entfernt sein

1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wande nicht
mindestens 0,30 m Uber die Bedachung gefiihrt sind,

2. Dachgauben und ahnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht
durch diese Wande gegen Brandlbertragung geschitzt sind.

(6) 'Dacher von traufseitig aneinander gebauten Gebduden miissen als raumabschlieRende
Bauteile fiir eine Brandbeanspruchung von innen nach aufien einschlie3lich der sie tragen-
den und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein. 2Offnungen in diesen Dachflachen
mussen waagerecht gemessen mindestens 2 m von der Brandwand oder der Wand, die an-
stelle der Brandwand zulassig ist, entfernt sein.

(7) 'Dacher von Anbauten, die an AuRenwande mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstands-
fahigkeit anschlieBen, mussen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wanden als
raumabschlieBende Bauteile fiir eine Brandbeanspruchung von innen nach auf3en ein-
schliel3lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfahigkeit der
Decken des Gebaudeteils haben, an den sie angebaut werden. Dies gilt nicht fiir Anbauten
an Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

(8) Dacher an Verkehrsflachen und Gber Eingdngen missen Vorrichtungen zum Schutz ge-
gen das Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.

(9) Fur vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzu-
bringen.

Funfter Abschnitt
Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg

(1) FUr Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen
oder selbstandige Betriebsstatten missen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander

20070607_bauoblin.doc Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung VI D



24 Bauordnung fur Berlin

unabhangige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege durfen jedoch
innerhalb des Geschosses Uber denselben notwendigen Flur fihren.

(2) "Fur Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste
Rettungsweg (iber eine notwendige Treppe fiihren. “Der zweite Rettungsweg kann eine wei-
tere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle der
Nutzungseinheit sein. *Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung tiber
einen sicher erreichbaren Treppenraum mdglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen
konnen (Sicherheitstreppenraum).

(3) 'Gebaude, deren zweiter Rettungsweg (iber Rettungsgeréate der Feuerwehr fiihrt, diirfen
nur errichtet werden, wenn fiir die Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen keine notwen-
digen Flure geméaR § 36 Abs. 1 erforderlich sind. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungs-
weg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr nur zulassig, wenn keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen.

§ 34 Treppen

(1) "Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines
Gebaudes mussen uber mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe).
“Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zul&ssig.

(2) "Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzuléssig. In
Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang
zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulassig.

(3) "Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu fiih-
ren; sie miissen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. *Dies gilt nicht
fur Treppen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
2. nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.
(4) 'Die tragenden Teile notwendiger Treppen miissen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen,

in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,

in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhem-
mend

sein. “Tragende Teile von AuRentreppen nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 fiir Gebaude der Ge-
baudeklassen 3 bis 5 missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenlaufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen muss
fur den gréflten zu erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) "Treppen miissen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. *Fiir Treppen sind
Handlaufe auf beiden Seiten und Zwischenhandlaufe vorzusehen, soweit die Verkehrssi-
cherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tir beginnen, die in Richtung der Treppe
aufschlagt; zwischen Treppe und TUr ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

§ 35 Notwendige Treppenraume, Ausgange

(1) "Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschos-
sen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppen-
raum). >Notwendige Treppenrdume miissen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die
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Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lange méglich ist. *Notwendige
Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulassig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fur die Verbindung von hdchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungs-
einheit von insgesamt nicht mehr als 200 m? Brutto-Grundflache, wenn in jedem Ge-
schoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als AulRentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht
gefahrdet werden kann.

(2) "Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindes-
tens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in héchstens 35 m Ent-
fernung erreichbar sein. 2Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen jeweils mindestens
zwei Ausgange in notwendige Treppenrdume oder ins Freie haben. *Sind mehrere notwen-
dige Treppenraume erforderlich, missen sie so verteilt sein, dass sie méglichst entgegenge-
setzt liegen und dass die Rettungswege maoglichst kurz sind.

(3) "Jeder notwendige Treppenraum muss an einer AuBenwand liegen und einen unmittelba-
ren Ausgang ins Freie haben. ?Innenliegende notwendige Treppenrdume sind zuldssig,
wenn ihre Nutzung ausreichend lange nicht durch Raucheintritt gefahrdet werden kann.
*Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie fiihrt,
muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehorigen Treppenlaufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes erflillen,
3. rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse zu notwendigen Fluren haben und
4. ohne Offnungen zu anderen R&dumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

(4) 'Die Wande notwendiger Treppenrdume miissen als raumabschlieRende Bauteile
1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 die Bauart von Brandwanden haben,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspru-
chung hochfeuerhemmend sein und

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend sein.

Dies ist nicht erforderlich fiir AuRenwande von Treppenraumen, die aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und durch andere an diese AuRenwande anschlieRende Gebaudeteile
im Brandfall nicht gefahrdet werden kénnen. *Der obere Abschluss notwendiger Treppen-
raume muss als raumabschlieRendes Bauteil die Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des
Gebaudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppen-
raumwande bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenrdumen und in Rdumen nach Absatz 3 Satz 3 miissen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben,

3. Bodenbelage, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammba-
ren Baustoffen bestehen.

(6) 'In notwendigen Treppenraumen miissen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lager-
und ahnlichen Raumen sowie zu sonstigen Rdumen und Nutzungseinheiten mit einer
Flache von mehr als 200 m? Brutto-Grundflache, ausgenommen Wohnungen, min-
destens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse,
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zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlieBende Abschlisse,

zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschlielien-
de Abschliisse

haben. ?Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse diirfen lichtdurchléssige Seitenteile
und Oberlichter enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) "Notwendige Treppenraume miissen zu beleuchten sein. ?Innenliegende notwendige
Treppenrdume missen in Gebauden mit einer Héhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als
13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) "Notwendige Treppenraume miissen beliiftet werden kénnen. 2Sie miissen in jedem o-
berirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fihrende Fenster von mindestens 0,60 m x

0,90 m (Breite x Hohe) haben, die gedffnet werden kénnen und eine Briistung von nicht
mehr als 1,20 m Hoéhe haben. ®Fiir innenliegende notwendige Treppenrdume und notwendi-
ge Treppenrdaume in Gebauden mit einer H6he nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m ist
an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 1 m? erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenab-
satz aus geoffnet werden kénnen.

§ 36 Notwendige Flure, offene Gange

(1) "Flure, Uber die Rettungswege aus Aufenthaltsraumen oder aus Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsraumen zu Ausgangen in notwendige Treppenraume oder ins Freie fiihren (not-
wendige Flure), missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall
ausreichend lange méglich ist. 2Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. in sonstigen Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellerge-
schossen,

3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als
200 m? Brutto-Grundflache,

4, innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen,

mit nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache; das gilt auch fur Teile groRerer Nut-
zungseinheiten, wenn diese Teile nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache haben,
Trennwande nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 haben und jeder Teil unabhangig von anderen
Teilen Rettungswege nach § 33 Abs. 1 hat.

(2) "Notwendige Flure miissen so breit sein, dass sie fiir den gréRten zu erwartenden Ver-
kehr ausreichen. 2In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulassig.

(3) "Notwendige Flure sind durch nichtabschlieRbare, rauchdichte und selbstschlieRende
Abschliisse in Rauchabschnitte zu unterteilen. ?Die Rauchabschnitte sollen nicht I&nger als
30 m sein. *Die Abschliisse sind bis an die Rohdecke zu fiihren; sie diirfen bis an die Unter-
decke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. “Notwendige Flure
mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum flhren, dirfen nicht langer
als 15 m sein. °Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fiir offene Génge nach Absatz 5.

(4) 'Die Wande notwendiger Flure miissen als raumabschlieRende Bauteile feuerhemmend,
in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbestandig sein missen,
feuerbestandig sein. 2Die Wande sind bis an die Rohdecke zu fiihren. *Sie diirfen bis an die
Unterdecke der Flure geflihrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein nach
Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. “Tiiren in diesen Wanden miissen
dicht schlieRen; Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende,
dicht- und selbstschlieRende Abschllisse haben.
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(5) "Fir Wande und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offe-
ne Gange vor den AuRenwanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. *Fenster sind
in diesen AuRenwanden ab einer Bristungshdéhe von 0,90 m zulassig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gangen nach Absatz 5 missen

1. Bekleidungen, Unterdecken und Dammestoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen,
2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren

Baustoffen in ausreichender Dicke haben.

§ 37 Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen

(1) Kénnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Geb&udes,
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen, wie Aufziige, Halte-
rungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung von aullen ermdglichen.

(2) 'Glastiiren und andere Glasflachen, die bis zum FuRboden allgemein zugénglicher Ver-
kehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden kdnnen.
2Weitere SchutzmaRnahmen sind fiir groliere Glasflachen vorzusehen, wenn dies die Ver-
kehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstlren von Wohnungen, die tUber Aufziige erreichbar sein missen, missen eine
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

(4) 'Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, um
eine Rauchableitung zu ermdglichen. ’Gemeinsame Kellerlichtschichte fiir (ibereinander
liegende Kellergeschosse sind unzulassig.

(5) 'Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, miissen im Lichten min-
destens 0,90 m x 1,20 m (Breite x Hohe) gro und durfen nicht héher als 1,20 m Uber der
FuRbodenoberkante angeordnet sein. ?Liegen diese Fenster in Dachschriagen oder Dach-
aufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante hori-
zontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38 Umwehrungen
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren:

1. Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr
als 1 m tiefer liegende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem
Zweck der Flachen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im Allgemeinen
zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flachen her-
ausragen,

3. Dacher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind,

4, Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3,
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflachen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach
Nummer 3,

6. die freien Seiten von Treppenlaufen, Treppenabsatzen und Treppendffnungen (Trep-
penaugen),

7. Kellerlichtschachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn sie

nicht verkehrssicher abgedeckt sind.
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(2) "In Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschéchte und Betriebsschichte sind in Héhe der
Verkehrsflache verkehrssicher abzudecken. ?An und in Verkehrsflachen liegende Abdeckun-
gen miissen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. *Fenster, die unmittelbar an Trep-
pen liegen und deren Brustung unter der notwendigen Umwehrungshdhe liegen, sind zu si-
chern.

(3) "Fensterbriistungen von Flachen mit einer Absturzhéhe bis zu 12 m miissen mindestens
0,80 m, von Flachen mit mehr als 12 m Absturzh6he mindestens 0,90 m hoch sein.
2Geringere Briistungshdhen sind zulassig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Gelander
die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthdhen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen missen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und Dachern so-
wie Umwehrungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flachen mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.

(5) "In, an und auf Gebauden diirfen Offnungen in Gelandern, Briistungen und anderen Um-
wehrungen mindestens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. “Sie sind so auszubil-
den, dass das Uberklettern erschwert wird. °Ein waagerechter Zwischenraum zwischen Um-
wehrung und der zu sichernden Flache darf nicht grofRer als 0,04 m sein.

Sechster Abschnitt
Technische Gebaudeausrustung

§ 39 Aufziige

(1) "Aufziige im Innern von Geb&uden miissen eigene Fahrschéchte haben, um eine Brand-
ausbreitung in andere Geschosse ausreichend lange zu verhindern. ?In einem Fahrschacht
diirfen bis zu drei Aufziige liegen. *Aufziige ohne eigene Fahrschichte sind zulassig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhausern,

2. innerhalb von Rdumen, die Geschosse Uberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen diirfen,
4. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2;

sie mussen sicher umkleidet sein.

(2) 'Die Fahrschachtwande miissen als raumabschlieRende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwande aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung
aus nicht-brennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben. “Fahrschachttiiren und an-
dere Offnungen in Fahrschachtwanden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfahigkeit sind so
herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeintrachtigt werden.

(3) 'Fahrschachte miissen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem
freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundflache, mindestens je-
doch 0,10 m? haben. Die Lage der Rauchaustrittsdffnungen muss so gewahlt werden, dass
der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

(4) '"Gebaude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen miissen Aufziige in ausreichender
Zahl haben. ?Von diesen Aufziigen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstiihle,
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Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und Haltestellen in allen Geschossen haben.
*Dieser Aufzug muss von der dffentlichen Verkehrsflache aus und von allen Geschossen mit
Aufenthaltsrdumen stufenlos erreichbar sein. “Hierbei ist das oberste Geschoss nicht zu be-
ricksichtigen, wenn seine Nutzung einen Aufzug nicht erfordert oder wenn es in bestehen-
den Gebauden nachtréglich zu Wohnzwecken ausgebaut wird. °Soweit Obergeschosse von
Behinderten im Rollstuhl stufenlos zu erreichen sein missen, gelten die Satze 1 bis 4 auch
fur Gebaude mit weniger als flnf oberirdischen Geschossen.

(5) 'Fahrkorbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine nutzbare Grundfliache von
mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10 m x

1,40 m haben; Turen missen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.
%In einem Aufzug fiir Rollstiihle und Krankentragen darf der fiir Rollstiihle nicht erforderliche
Teil der Fahrkorbgrundflache durch eine verschlieRbare Tiir abgesperrt werden. *VVor den
Aufziigen muss eine Bewegungsflache von mindestens 1,50 m x 1,50 m vorhanden sein.

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanale

(1) Leitungen diirfen durch raumabschlieRende Bauteile, fir die eine Feuerwiderstandsfahig-
keit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefihrt werden, wenn eine Brandausbreitung ausrei-
chend lange nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt
nicht fir Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? Brutto-

Grundflache in nicht mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenraumen, in Raumen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 und in notwendigen
Fluren sind Leitungsanlagen nur zulassig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall
ausreichend lange moglich ist.

(3) Fur Installationsschachte und -kanéle gelten Absatz 1 sowie § 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs.
3 entsprechend.

§ 41 Luftungsanlagen

(1) Liftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein; sie diirfen den ordnungs-
gemalen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

(2) 'Liftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe miissen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn ein Beitrag der LUf-
tungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befiirchten ist. 2Liftungs-
leitungen dirfen raumabschlieRende Bauteile, fir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorge-
schrieben ist, nur Uberbricken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu be-
furchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(3) Luftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerliche und Staub nicht in andere Rau-
me Ubertragen.

(4) 'Liftungsanlagen diirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden; die gemeinsame Nut-
zung von Liftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstatten ist
zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes beste-
hen. ?Die Abluft ist ins Freie zu fihren. *Nicht zur Liiftungsanlage gehdrende Einrichtungen
sind in Luftungsleitungen unzulassig.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht
1. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
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2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache in
nicht mehr als zwei Geschossen.

(6) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absatze 1 bis 5 ent-
sprechend.

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung, Brennstoff-
versorgung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) missen betriebssicher und brand-
sicher sein.

(2) Feuerstatten durfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstatte
und nach Lage, GroRRe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume Gefahren nicht
entstehen.

(3) '"Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstii-
cke (Abgasanlagen) so abzuflihren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen
entstehen. 2Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feu-

erstatten des Gebaudes ordnungsgeman angeschlossen werden kdnnen. *Sie miissen leicht
gereinigt werden kdénnen.

(4) 'Behalter und Rohrleitungen fiir brennbare Gase und Fliissigkeiten miissen betriebssi-
cher und brandsicher sein. ?Diese Behélter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder
zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brenn-
stoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Absatze 1
bis 3 entsprechend.

§ 43 Sanitare Anlagen, Wasserzahler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zulassig, wenn eine wirksame Luftung gewahr-
leistet ist.

(2) "Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzahler haben. ?Dies gilt nicht bei Nutzungs-
anderungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhaltnismaRigem Mehraufwand
erfullt werden kann.

§ 44 Anlagen fiir Abwasser einschlieBlich Niederschlagswasser (Anschluss-
zwang)

'Grundstiicke, auf denen Abwasser anfallen und die an betriebsfahig kanalisierten StraRen
liegen oder die von solchen Strallen zuganglich sind, sind an die 6ffentliche Entwasserung
anzuschlief3en, sobald die Entwasserungsleitungen betriebsfahig hergestellt sind (An-
schlusszwang). 2Der Anschlusszwang gilt nicht fiir Niederschlagswasser, wenn MaRnahmen
zu dessen Ruckhaltung oder Versickerung durch Bebauungsplan festgesetzt, wasserrecht-
lich zulassig oder sonst angeordnet oder genehmigt sind. °In Gebieten offener Bauweise soll
Niederschlagswasser dem Untergrund zugefuhrt werden.

§ 45 Kleinklaranlagen, Abwassersammelbehalter

'Kleinklaranlagen und Abwassersammelbehalter miissen wasserdicht und ausreichend groR
sein. 2Sie miissen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungs-
éffnungen haben. *Diese Offnungen diirfen nur vom Freien aus zugénglich sein. ‘Die Anla-
gen sind so zu entliiften, dass Gesundheitsschaden oder unzumutbare Belastigungen nicht

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung VI D 20070607_bauoblin.doc



Bauordnung fur Berlin 31

entstehen. °Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen miissen geschlossen, dicht,
und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

§ 46 Aufbewahrung fester Abfallstoffe

(1) Far die vorubergehende Aufbewahrung fester Abfallstoffe sind Flachen in ausreichender
Grolie fiir die Aufstellung von Behaltern flr Abfalle zur Beseitigung und zur Verwertung zur
Erflllung der abfallrechtlichen Trennpflichten vorzuhalten.

(2) Feste Abfallstoffe dirfen innerhalb von Gebauden voriibergehend aufbewahrt werden, in
Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die daflir bestimmten Rdume

1. Trennwande und Decken als raumabschlieRende Bauteile mit der Feuerwiderstands-
fahigkeit der tragenden Wande haben,

2. Offnungen vom Gebaudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- und
selbstschlielenden Abschliissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden konnen und

eine standig wirksame Luftung haben.

§ 47 Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten
oder zu schweren Folgen flihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu
versehen.

Siebenter Abschnitt
Nutzungsbedingte Anforderungen

§ 48 Aufenthaltsraume

(1) 'Aufenthaltsraume miissen eine lichte Raumhdhe von mindestens 2,50 m haben.
2Aufenthaltsraume im Dachraum miissen eine lichte Raumhdhe von mindestens 2,30 m (iber
mindestens der Halfte ihrer Netto-Grundflache haben; Raumteile mit einer lichten Raumhohe
bis zu 1,50 m bleiben aul3er Betracht.

(2) 'Aufenthaltsraume miissen ausreichend beliiftet und mit Tageslicht beleuchtet werden
kdnnen. 2Sie miissen Fenster mit einem RohbaumaR der Fensteréffnungen von mindestens
einem Achtel der Netto-Grundflache des Raumes einschlieRlich der Netto-Grundflache ver-
glaster Vorbauten und Loggien haben. °Bei einer nachtraglichen Umnutzung kann von den
Anforderungen des Satzes 2 abgewichen werden.

(3) Aufenthaltsraume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sowie Ver-
kaufsrdume, Schank- und Speisegaststatten, arztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk-
und ahnliche Raume, sind ohne Fenster zulassig.

§ 49 Wohnungen

(1) "Jede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische haben. ?Fensterlose Kiichen oder
Kochnischen sind zuldssig, wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.

(2) In Wohngebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und gut zugangli-
che Abstellrdume fur Rollstuhle, Kinderwagen und Fahrrader sowie fur jede Wohnung ein
ausreichend grofRer Abstellraum herzustellen.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.
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§ 50 Stellplatze, Abstellmoglichkeiten fir Fahrrader

(1) 'Bei der Errichtung &ffentlich zuganglicher Gebaude sind Stellplatze in ausreichender
Zahl fiir schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl anzubieten. ?Sie miissen von
den 6ffentlichen StraRen aus auf kurzem Wege zu erreichen und verkehrssicher sein. *Bei
der Errichtung baulicher Anlagen und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsver-
kehr zu erwarten ist, sind ausreichende Abstellmoglichkeiten flr Fahrrader herzustellen.
*Werden Anlagen nach den Satzen 1 und 3 gedndert oder andert sich ihre Nutzung, so sind
Stellplatze nach Satz 1 und Abstellmdglichkeiten fir Fahrrader nach Satz 3 in solcher Anzahl
und Grolie herzustellen, dass sie die infolge der Nutzungsanderung zusatzlich zu erwarten-
den Fahrzeuge aufnehmen koénnen.

(2) 'Die Stellplatze nach Absatz 1 Satz 1 kdnnen auf dem Baugrundstiick oder in zumutbarer
Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstuck hergestellt werden, dessen Benutzung
fur diesen Zweck 6ffentlich-rechtlich gesichert ist. Die Abstellmdglichkeiten fiir Fahrrader
nach Absatz 1 Satz 3 sind auf dem Baugrundstick oder auf den davor gelegenen o6ffentli-
chen Flachen zu schaffen oder nach Absatz 3 abzul6sen.

(3) 'Die Herstellung der Abstellmédglichkeiten fiir Fahrrader nach Absatz 1 darf auch durch
Zahlung eines Abldsebetrages vor Baubeginn erfiillt werden. ?Die fiir das Bauwesen zustan-
dige Senatsverwaltung erlasst durch Rechtsverordnung Vorschriften Gber die Héhe der Ab-
l6sebetrage. *Die Abldsebetrdge diirfen 90 Prozent der durchschnittlichen Herstellungskos-
ten unter Berlicksichtigung anteiliger Grundstiicksflachen nicht (ibersteigen. ‘Die Ablésebe-
trage sind ausschlief3lich fiir den Bau von Fahrradabstellméglichkeiten im Bereich von 6ffent-
lichen Verkehrsflachen oder anderen geeigneten Grundstucksflachen zu verwenden.

§ 51 Barrierefreies Bauen

(1) 'In Gebauden mit mehr als vier Wohnungen miissen die Wohnungen eines Geschosses

tiber den {blichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. %In diesen Wohnungen miissen

die Wohn- und Schlafraume, eine Toilette, ein Bad sowie die Kliche oder die Kochnische mit
dem Rollstuhl zugénglich sein. *§ 39 Abs. 4 bleibt unberiihrt.

(2) 'Bauliche Anlagen, die &ffentlich zuganglich sind, miissen so errichtet und instand gehal-
ten werden, dass sie von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit
Kleinkindern Gber den Hauptzugang barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckent-
sprechend genutzt werden kénnen. ?In diesen baulichen Anlagen sind neben den Rettungs-
wegen im Sinne von § 33 zusatzliche bauliche MalRnahmen fiir die Selbstrettung von Behin-
derten im Rollstuhl nur dann erforderlich, wenn die Anlage oder Teile davon von diesem Per-
sonenkreis Uberdurchschnittlich, bezogen auf den Bevolkerungsanteil der Behinderten, ge-
nutzt werden. *Anderenfalls geniigen betriebliche MaRnahmen, die die Rettung mittels frem-
der Hilfe sicherstellen.

(3) 'Bauliche Anlagen nach Absatz 2 miissen durch einen Hauptzugang mit einer lichten
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. 2Vor Tiiren muss eine
ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein. *Rampen diirfen nicht mehr als 6 Prozent
geneigt sein; sie mussen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griff-
sicheren Handlauf haben. “Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein
Zwischenpodest anzuordnen. °Die Podeste miissen eine Lénge von mindestens 1,50 m ha-
ben. °Treppen miissen an beiden Seiten Handldufe erhalten, die iber Treppenabsétze und
Fensterdffnungen sowie ber die letzten Stufen zu filhren sind. 'Die Treppen miissen Setz-
stufen haben. 8Flure miissen mindestens 1,50 m breit sein. °Bei der Herstellung von Toilet-
ten muss mindestens ein Toilettenraum auch fir Menschen mit Behinderungen geeignet und
barrierefrei erreichbar und nutzbar sein; er ist zu kennzeichnen. '°§ 39 Abs. 4 gilt auch fiir
Gebaude mit weniger als flnf oberirdischen Geschossen, soweit Geschosse mit Rollstihlen
stufenlos erreichbar sein missen.
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(4) Sollen rechtmaRig bestehende bauliche Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nutzung oder
wesentlich baulich geandert werden, gelten die in Absatz 2 genannten Anforderungen ent-
sprechend; bei einer wesentlichen baulichen Anderung bleiben im Ubrigen die in § 85 Abs. 3
aufgestellten Voraussetzungen unberihrt.

(5) Von den Absatzen 1 bis 4 dirfen Abweichungen geman § 68 Abs. 1 nur zugelassen wer-
den, soweit die Anforderungen

1. wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse,
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder
3. wegen unglnstiger vorhandener Bebauung

nur mit einem unverhaltnismaligen Mehraufwand erflllt werden kénnen.

§ 52 Sonderbauten, Garagen

(1) "An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderun-
gen nach § 3 Abs. 1 besondere Anforderungen gestellt werden. ?Erleichterungen kénnen
gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder
Nutzung baulicher Anlagen oder Rdume oder wegen besonderer Anforderungen nicht be-
darf. °Die Anforderungen und Erleichterungen nach den Séatzen 1 und 2 kénnen sich insbe-
sondere erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstuck,

2. die Abstande von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem Grund-
stiick und von 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie auf die Grél3e der freizuhaltenden
Flachen der Grundstlicke,

3. die Offnungen zu &ffentlichen Verkehrsflachen und zu angrenzenden Grundstiicken,
die Anlage von Zu- und Abfahrten,

die Anlage von Grunstreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die
Begriinung oder Beseitigung von Halden und Gruben,

6. die Bauart und Anordnung aller fur die Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-,
Warme-, Schall- oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwendung
von Baustoffen,

Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,
die Loschwasserruckhaltung,

die Anordnung und Herstellung von Aufzigen, Treppen, Treppenraumen, Fluren,
Ausgangen und sonstigen Rettungswegen,

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,

11. die LGftung und Rauchableitung,

12. die Feuerungsanlagen und Heizraume,

13. die Wasserversorgung,

14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen,
15. die barrierefreie Nutzbarkeit,

16. die zulassige Zahl der Benutzerinnen und Benutzer, Anordnung und Zahl der zul&ssi-
gen Sitz- und Stehplatze bei Versammlungsstatten, Tribinen und Fliegenden Bauten,

17. die Zahl der Toiletten flr Besucherinnen und Besucher,
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18. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines Brandschutz-
konzepts,

19. weitere zu erbringende Bescheinigungen,

20. die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbau-
leiterinnen und Fachbauleiter,

21. den Betrieb und die Nutzung einschlieldlich der Bestellung und der Qualifikation einer
oder eines Brandschutzbeauftragten,

22. Erst-, Wiederholungs- und Nachpriifungen und die Bescheinigungen, die hiertiber zu
erbringen sind.

(2) Auf Garagen ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden, ausgenommen eingeschossige
Garagen mit einer Nutzflache bis zu 100 m2.

VIERTER TEIL
Die am Bau Beteiligten

§ 53 Grundpflichten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und der Beseitigung von Anlagen sind die
Bauherrin oder der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Be-
teiligten dafur verantwortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

§ 54 Bauherrin oder Bauherr

(1) 'Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfilhrung
eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete
Beteiligte nach MaRgabe der §§ 55 bis 57 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur
Erfiillung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. ?Der Bauherrin oder
dem Bauherrn obliegen auRerdem die nach den o&ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderli-
chen Antrage, Anzeigen und Nachweise. *Ein Wechsel der Entwurfsverfasserin oder des
Entwurfsverfassers hat die Bauherrin oder der Bauherr der Bauaufsichtsbehoérde schriftlich
mitzuteilen. *Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters
und wahrend der Bauausflihrung einen Wechsel dieser Person unverziiglich der Bauauf-
sichtsbehoérde schriftlich mitzuteilen. *Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue
Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehdrde unverziglich schriftlich mit-
zuteilen.

(2) "Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder Bauherr auf, so
kann die Bauaufsichtsbehoérde verlangen, dass ihr gegenlber eine Vertreterin oder ein Ver-
treter bestellt wird, die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfiillen hat. ?Im Ubrigen findet § 18
Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechende An-
wendung.

§ 55 Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser

(1) 'Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfah-
rung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. “Sie oder er ist fiir die
Vollstandigkeit und Brauchbarkeit ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. °Die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, dass die fur die Ausfiihrung not-
wendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den o&ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.
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(2) "Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen und
Fachplaner heranzuziehen. ?Diese sind fiir die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu
unterzeichnen haben, verantwortlich. *Fiir das ordnungsgemaRe Ineinandergreifen aller
Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.

§ 56 Unternehmerin oder Unternehmer

(1) "Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer ist fiir die mit den &ffentlich-rechtlichen
Anforderungen Ubereinstimmende Ausfuhrung der von ihr oder ihm Gbernommenen Arbeiten
und insoweit fir die ordnungsgemalie Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle
verantwortlich. ?Sie oder er hat die erforderlichen Nachweise (iber die Verwendbarkeit der
verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten.

(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehorde
fur Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage in auRergewdhnlichem Malie von der be-
sonderen Sachkenntnis und Erfahrung der Unternehmerin oder des Unternehmers oder von
einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhangt, nachzuwei-
sen, dass sie oder er fur diese Arbeiten geeignet ist und Uber die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfugt.

§ 57 Bauleiterin oder Bauleiter

(1) 'Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dariiber zu wachen, dass die BaumaRRnahme ent-
sprechend den o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgefiihrt wird, und die daftir erfor-
derlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den siche-
ren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergrei-
fen der Arbeiten der Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu achten. Die Verantwortlich-
keit der Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt unberthrt.

(2) 'Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss tber die fiir ihre oder seine Aufgabe erforderli-
che Sachkunde und Erfahrung verfiigen. ?Verfiigt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht
Uber die erforderliche Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter
heranzuziehen. *Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters. “Die
Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tatigkeit der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter
und ihre oder seine Tatigkeit aufeinander abzustimmen.

FUNFTER TEIL
Bauaufsichtsbehorden, Verfahren

Erster Abschnitt
Bauaufsichtsbehorden

§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehorden

(1) 'Die Bauaufsichtsbehérden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und
Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen dartber zu wachen,
dass die o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere Behor-
den zusténdig sind. ?Sie kénnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen MaR-
nahmen treffen.

(2) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige MaRnahmen gelten auch fir und gegen
Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfolger.

(3) 'Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind, soweit dies zur Aus-
Ubung ihres Amtes erforderlich ist, berechtigt, Grundstiicke und Anlagen sowie zur Verh-
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tung dringender Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung auch Wohnungen zu
betreten. 2Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes,
Artikel 28 Abs. 2 der Verfassung von Berlin) wird insoweit eingeschrankt.

§ 59 Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) 'Die Bauaufsichtsbehérden sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 58
einschlie8lich der Erhebung von Gebuhren, zur Fuhrung des Baulastenverzeichnisses nach
§ 82 sowie zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 83 die erforderlichen personen-
bezogenen Daten von den nach den §§ 54 bis 57 am Bau verantwortlich Beteiligten, Grund-
stiickseigentiimerinnen oder Grundstlickseigentimern, Nachbarinnen oder Nachbarn, Bau-
stoffproduzentinnen oder Baustoffproduzenten, Nutzungsberechtigten sowie sonstigen am
Verfahren zu Beteiligenden zu verarbeiten. 2Dariiber hinaus ist eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten nur mit Einwilligung der oder des Betroffenen zulassig.

(2) 'Die Daten sind grundsétzlich bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Betroffenen mit de-
ren Kenntnis zu erheben. ?Die Betroffenen sind verpflichtet, den Bauaufsichtsbehérden so-
wie den sonst am Verfahren beteiligten Behérden und Stellen auf Verlangen die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen; hierauf sind sie hinzuweisen. *Die Bauaufsichtsbehérden diirfen
die Daten bei Dritten ohne Kenntnis der Betroffenen erheben, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt,
2. die oder der Betroffene in diese Form der Datenerhebung eingewilligt hat oder
3. anderenfalls die Erfullung der Aufgaben nach § 58 gefahrdet ware.

(3) 'Die Ubermittlung der personenbezogenen Daten an die am Verfahren beteiligten Behor-
den, 6ffentlichen und privaten Stellen und Personen ist zulassig. ?Die Ubermittiung an ande-
re Behdérden, Stellen und Personen ist nur zulassig, wenn

1. dies zur Erfullung der gesetzlichen Aufgaben dieser Behdrden oder Stellen erforder-
lich ist,
2. diese ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen und die

schutzwirdigen Interessen der oder des Betroffenen nicht Gberwiegen oder
3. die oder der Betroffene in die Datenubermittlung eingewilligt hat.
*Gesetzliche Ubermittlungsvorschriften bleiben unberiihrt.

(4) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung erlasst durch Rechtsverordnung
nahere Bestimmungen Uber Art, Umfang und Zweck

1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren,

2. regelmafiger Datenlbermittlungen unter Festlegung des Anlasses, der Empfangerin-
nen oder Empfanger und der zu Ubermittelnden Daten.

(5) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes.

Zweiter Abschnitt
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§ 60 Grundsatz

(1) Die Errichtung, Anderung und Nutzungsénderung von Anlagen bedirfen der Baugeneh-
migung, soweit in den §§ 61 bis 63, 75 und 76 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 61 bis 63, 75 und 76 Abs. 1 Satz 3 sowie die Be-
schrankung der bauaufsichtlichen Prifung nach den §§ 64, 65, 67 Abs. 3 und § 76 Abs. 3
entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch 6ffentlich-
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rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Ein-
griffsbefugnisse unberihrt.

(3) Die Bauaufsichtsbehdrde kann im Einzelfall bei geringfigigen genehmigungsbedurftigen
Vorhaben von der Erteilung der Baugenehmigung absehen; die Antragstellerin oder der An-
tragsteller ist entsprechend zu bescheiden.

§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren

(1) Bei folgenden Anlagen schlieRen die Gestattungsverfahren nach anderen Rechtsvor-
schriften die Baugenehmigung, Abweichung und Zustimmung nach diesem Gesetz ein:

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen in oder an oberirdi-
schen Gewassern und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Nutzung
eines Gewassers dienen oder als solche gelten, ausgenommen Gebaude, die Son-
derbauten sind,

2. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedurftige Anlagen fir die 6ffentliche
Versorgung mit Elektrizitdt, Gas, Warme, Wasser und fur die 6ffentliche Verwertung
oder Entsorgung von Abwassern, ausgenommen Gebaude, die Sonderbauten sind,

3. Anlagen, die nach Gewerberecht, Gerate- und Produktsicherheitsrecht oder Betriebs-
sicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis bedlrfen, ausgenommen gast-
stattenrechtliche Erlaubnisse,

4, Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bediirfen.

(2) "Fir Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die Baugenehmigung, die
Abweichung oder die Zustimmung einschlie3t oder die nach Absatz 1 keiner Baugenehmi-
gung oder Zustimmung bedurfen, nimmt die flr den Vollzug der entsprechenden Rechtsvor-
schriften zusténdige Behérde die Aufgaben der Bauaufsichtsbehdrde wahr. ?In diesen Féllen
ist die Bauaufsichtsbehorde zu beteiligen.

§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebaude:

a) eingeschossige Gebaude mit einer Brutto-Grundflache bis zu 10 m?, aulRer im
Aulenbereich, sowie untergeordnete Gebaude wie Kioske, Verkaufswagen
und Toiletten auf 6ffentlichen Verkehrsflachen,

b) Garagen, Uberdachte Stellplatze sowie deren Abstellraume mit einer mittleren
Wandhoéhe bis zu 3 m je Wand und einer Brutto-Grundflache bis zu 30 m?,
auler im AuRenbereich,

c) Gebaude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhoéhe bis zu
5 m, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des § 35
Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen, hdchstens 100 m? Brutto-
Grundflache haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vortber-
gehenden Schutz von Tieren bestimmt sind,

d) Gewachshauser mit einer Firsthohe bis zu 5 m, die einem landwirtschaftlichen
Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen und
hochstens 100 m? Brutto-Grundflache haben,

e) Fahrgastunterstande, die dem o6ffentlichen Personenverkehr oder der Schu-
lerbefoérderung dienen,

f) Schutzhitten far Wanderinnen oder Wanderer, die jedem zuganglich sind und
keine Aufenthaltsraume haben,
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g) Terrasseniberdachungen mit einer Flache bis zu 30 m? und einer Tiefe bis zu
3m,

h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundes-
kleingartengesetzes,

i) Wochenendhauser auf Wochenendplatzen;

2. Anlagen der technischen Gebaudeausristung:

a) Abgasanlagen in und an Gebauden sowie frei stehende Abgasanlagen mit ei-
ner Hohe bis zu 10 m,

b) Solaranlagen in und an Dach- und Aulienwandflachen sowie gebaudeunab-
hangig mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange bis zu 9 m,

c) sonstige Anlagen der technischen Gebaudeausristung;

3. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:

a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der &ffentlichen Versorgung mit Elektri-
zitat, Gas, Ol oder Warme dienen, mit einer Hohe bis zu 5 m und einer Brutto-
Grundflache bis zu 10 m?;

4. folgende Masten, Antennen und &hnliche Anlagen:

a) unbeschadet der Nummer 3 Buchstabe b Antennen einschliel3lich der Masten
mit einer HOhe bis zu 10 m und Parabolantennen mit einem Durchmesser bis
zu 1,20 m und zugehoériger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 10 m? sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden
baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nut-
zung oder der dulBeren Gestalt der Anlage,

b) Masten und Unterstltzungen flr Fernsprechleitungen, fiir Leitungen zur Ver-
sorgung mit Elektrizitat, fir Seilbahnen und fir Leitungen sonstiger Verkehrs-
mittel, flr Sirenen und fur Fahnen,

c) Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,

d) Signalhochbauten fiir die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten mit einer Hohe bis zu 10 m;

5. folgende Behalter:

a) ortsfeste Behalter mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m® und einer Héhe
bis zu 3 m,

b) Garfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,

c) Fahrsilos, Kompost- und ahnliche Anlagen,

d) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3;

6. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschlieRlich Stitzmauern und Einfriedungen mit einer Héhe bis zu 2
m, aulRer im AulRenbereich,

b) offene, sockellose Einfriedungen flr Grundstlicke, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetz-
buchs dienen;

7. private Verkehrsanlagen einschlieBlich Briicken und Durchlassen mit einer lichten

Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;
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8. Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Hoéhe oder Tiefe bis zu 2 m und einer
Grundflache bis zu 30 m?, im AuRenbereich bis zu 300 m?;

9. folgende Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:
a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m? einschlief3lich dazu-

b)

c)

d)

e)

gehdriger luftgetragener Uberdachungen, aufier im AufRenbereich,
Sprungschanzen, Sprungtirme und Rutschbahnen mit einer Hohe bis zu 10 m,

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuer-
spiel-, Bolz- und Sportplatzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfa-
den dienen, ausgenommen Gebaude und Triblnen,

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf Cam-
ping-, Zelt- und Wochenendplatzen,

Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckent-
sprechenden Einrichtung von Garten dienen, ausgenommen Gebaude und
Einfriedungen;

10.  folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

b) die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohnge-
bauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

c) Fenster und Tiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen,

d) nachtragliches Anbringen von AuRenwandbekleidungen bei Gebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2, nachtragliche Dammung von Dachern, Verblendun-
gen und Verputz baulicher Anlagen;

11.  folgende Werbeanlagen:

a) Werbeanlagen an Baugeristen und Bauzaunen,

b) Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 m?, an der Statte der Leistung
bis zu 2,50 m?,

c) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur voriibergehend flr
hochstens drei Monate angebracht werden, auRer im Aul3enbereich,

d) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie-
und vergleichbaren Sondergebieten an der Statte der Leistung mit einer Hohe
bis zu 10 m,

e) Werbeanlagen auf 6ffentlichem Stral3enland,

f)

Warenautomaten;

12. folgende voriibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a)

b)
c)
d)

e)

Baustelleneinrichtungen einschlieRlich der Lagerhallen, Schutzhallen, nicht
dem Wohnen dienende Unterkiinfte und Baustellenbiiros,

Geruste der Regelausfuhrung,
Toilettenwagen,

Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,

bauliche Anlagen, die flr héchstens drei Monate auf genehmigtem Messe-
und Ausstellungsgelande errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,
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f) Verkaufsstdnde und andere bauliche Anlagen auf Stral3enfesten, Volksfesten
und Markten, ausgenommen Fliegende Bauten;

13.  folgende Platze:

a) unbefestigte Lager- und Abstellplatze, die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs die-
nen,

b) nicht Uberdachte Stellplatze mit einer Flache bis zu 30 m? und deren Zufahr-
ten,

c) Kinderspielplatze im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1;

14. folgende sonstige Anlagen:

a) Fahrradabstellanlagen mit einer Flache bis zu 30 m?,

b) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,

c) Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

d) Grabdenkmale auf Friedhéfen, Feldkreuze, Denkmaler und sonstige Kunst-

werke jeweils mit einer Héhe bis zu 4 m,

e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie
Hauseingangsuberdachungen, Markisen, Rollladen, Terrassen, Straldenfahr-
zeugwaagen, Pergolen, Jagerstande, Wildfltterungen, Bienenfreistande,
Taubenhauser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.

(2) Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. fur die neue Nutzung keine anderen o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen als fur die
bisherige Nutzung in Betracht kommen oder

2. die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei ware.

(3) "Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Héhe bis zu 10 m.

2Im Ubrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zuvor der
Bauaufsichtsbehdrde anzuzeigen. *Fiir die Priifung der Standsicherheit des Gebaudes oder
der Gebaude, an die das zu beseitigende Gebaude angebaut ist, gilt § 67 Abs. 2 Satz 1 ent-
sprechend; Halbsatz 1 gilt auch, wenn die Beseitigung eines Gebaudes sich auf andere Weise
auf die Standsicherheit anderer Gebaude auswirken kann. *Satz 3 gilt nicht, soweit an verfah-
rensfreie Gebaude angebaut ist. °§ 71 Abs. 6 und 7 Nr. 2 gilt entsprechend.

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

(5) "Verfahrensfreie Bauvorhaben und die Beseitigung von Anlagen miissen den &ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. ?Die Bauaufsichtsbehdrde kann jederzeit bauaufsichtli-
che MalRnahmen ergreifen.

§ 63 Genehmigungsfreistellung

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung,
Anderung oder Nutzungsanderung baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind.

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es
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a) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2
des Baugesetzbuchs liegt und den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht
widerspricht oder die erforderlichen Befreiungen und Ausnahmen nach § 31
des Baugesetzbuchs erteilt worden sind oder

b) in einem planungsrechtlichen Bescheid gemal § 74 Abs. 2 abschliel3end als
insgesamt planungsrechtlich zulassig festgestellt worden ist,

die Erschlielung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist und

die Bauaufsichtsbehorde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklart, dass
das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll, oder eine
vorlaufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs ausspricht.

(3) 'Die Bauherrin oder der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichts-
behdrde einzureichen. ?Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderli-
chen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbhehdrde begonnen werden, sofern nicht die Frist um
einen weiteren Monat verlangert wird. *Teilt die Bauaufsichtsbehérde der Bauherrin oder
dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durch-
geflihrt werden soll und sie eine vorlaufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Bauge-
setzbuchs nicht aussprechen wird, darf die Bauherrin oder der Bauherr mit der Ausfuhrung
des Bauvorhabens beginnen. “Will die Bauherrin oder der Bauherr mit der Ausfilhrung des
Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die Bauausfihrung nach den Satzen 2 und 3
zulassig geworden ist, beginnen, gelten die Satze 1 bis 3 entsprechend.

(4) 'Die Erklarung der Bauaufsichtsbehdrde nach Absatz 2 Nr. 3 erste Alternative kann ins-
besondere deshalb erfolgen, weil sie eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen des
Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Griinden fiir erforderlich halt. “Darauf, dass
die Bauaufsichtsbehorde von ihrer Erklarungsmoglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht
kein Rechtsanspruch. *Erklart die Bauaufsichtsbehérde, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgefliihrt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem Bauherrn die vor-
gelegten Unterlagen zurlckzureichen; dies gilt nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr
bei der Vorlage der Unterlagen bestimmt hat, dass ihre oder seine Vorlage im Fall der Erkla-
rung nach Absatz 2 Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln ist.

(5) '§ 67 bleibt unberiihrt. °§ 69 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie § 71 Abs. 5, 6
und 7 Nr. 2 sind entsprechend anzuwenden.

Dritter Abschnitt
Genehmigungsverfahren

§ 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
'Aufer bei Sonderbauten werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. beantragte und erforderliche Abweichungen im Sinne des § 68 Abs. 1 und 2 Satz 2
sowie die Ubereinstimmung mit den Anforderungen geman den §§ 4 bis 6 und

3. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine
Entscheidung nach anderen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften entféallt oder ersetzt
wird.

Die durch eine Umweltvertraglichkeitspriifung ermittelten, beschriebenen und bewerteten
Umweltauswirkungen sind nach MalRgabe der hierfiir geltenden Vorschriften zu berlcksichti-
gen. 3§ 67 bleibt unberiihrt.
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§ 65 Baugenehmigungsverfahren

'Bei genehmigungsbediirftigen baulichen Anlagen, die nicht unter § 64 fallen, wird gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses Ge-
setzes,

3. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine
Entscheidung nach anderen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt
wird.

28 64 Satz 2 gilt entsprechend. *§67 bleibt unberihrt.

§ 66 Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen fiir die nicht verfahrensfreie Errichtung und Anderung von Gebauden miis-
sen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, die
oder der bauvorlageberechtigt ist.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung ,Architektin“ oder ,Architekt* flihren darf,

2. in die von der Baukammer Berlin geflihrte Liste der Bauvorlageberechtigten eingetra-
gen ist,

3. die Berufsbezeichnung ,Innenarchitektin“ oder ,Innenarchitekt” fihren darf, fir die mit

der Berufsaufgabe der Innenarchitektin oder des Innenarchitekten verbundenen bau-
lichen Anderungen von Gebauden,

4. die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin“ oder ,Ingenieur” in den Fachrichtungen Architek-
tur, Hochbau oder Bauingenieurwesen fiihren darf, mindestens zwei Jahre als Inge-
nieurin oder Ingenieur tatig war und Bedienstete oder Bediensteter einer juristischen
Person des offentlichen Rechts ist, flr die dienstliche Tatigkeit.

(3) Die Beschrankungen des Absatzes 2 gelten nicht fur

1. Bauvorlagen, die Ublicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung als nach
Absatz 2 verfasst werden,

2. geringfligige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(4) 'Bauvorlageberechtigt fiir

1. Gebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und insgesamt nicht mehr als 250 m?
Brutto-Grundflache,
2. eingeschossige gewerbliche Gebaude bis zu 250 m? Brutto-Grundflache und bis zu

5 m Wandhoéhe, gemessen von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie zwischen
Dachhaut und Aufenwand,

3. Garagen bis zu 250 m? Nutzflache

sind ferner die Angehdrigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwe-
sen, die an einer deutschen Hochschule, einer deutschen 6ffentlichen oder staatlich aner-
kannten Ingenieurschule oder an einer dieser gleichrangigen deutschen Lehreinrichtung das
Studium erfolgreich abgeschlossen haben, sowie die staatlich gepriften Technikerinnen oder
Techniker der Fachrichtung Bautechnik mit Schwerpunkt Hochbau und die Handwerksmeis-
terinnen oder Handwerksmeister des Maurer- und Beton- oder Zimmererfachs. Das Gleiche
gilt fiir sonstige nach dem Recht der Europaischen Union und der diesen gleichgestellten
Staaten unmittelbar Berechtigte.
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(5) "In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Baukammer einzutragen,
wer auf Grund einer Ausbildung im Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin®
oder ,Ingenieur fihren darf und mindestens zwei Jahre als Bauingenieurin oder Bauingeni-
eur tatig gewesen ist. ?Die Anforderungen nach Satz 1 braucht eine Antragstellerin oder ein
Antragsteller nicht nachzuweisen, wenn sie oder er bereits in einem anderen Land in eine
entsprechende Liste eingetragen ist und fiir die Eintragung mindestens diese Anforderungen
zu erflllen hatte.

§ 67 Bautechnische Nachweise

(1) 'Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall-, Warme-
und Erschitterungsschutz ist nach naherer Maligabe der Verordnung auf Grund des § 84
Abs. 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht flir verfahrensfreie Bauvor-
haben, einschliel3lich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in
der Rechtsverordnung auf Grund des § 84 Abs. 3 anderes bestimmt ist. Die Bauvorlagebe-
rechtigung nach § 66 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 schlie3t die Berechtigung zur Erstellung der bau-
technischen Nachweise ein, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. SFir die
Bauvorlageberechtigung nach § 66 Abs. 4 qilt die Berechtigung zur Erstellung der bautechni-
schen Nachweise nur fir die dort unter den Nummern 1 bis 3 genannten Vorhaben.

(2) 'Der Standsicherheitsnachweis muss bauaufsichtlich gepriift sein
1. bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach MalRRgabe eines in der Rechtsverordnung nach § 84 Abs. 3 geregel-
ten Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei

a) Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
b) Behaltern, Bricken, Stitzmauern, Triblnen,

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer H6he von
mehr als 10 m,

d) selbstéandigen unterirdischen Garagen bis zu 100 m? Nutzflache.

“Der Brandschutznachweis muss bauaufsichtlich gepriift sein bei

1. Sonderbauten,
2. Garagen Uber 100 m? Nutzflache,
3. Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5.

(3) 'AuRer in den Fallen des Absatzes 2 werden bautechnische Nachweise nicht gepriift;

§ 68 bleibt unberiihrt. 2Einer bauaufsichtlichen Priifung bedarf es ferner nicht, soweit fiir das
Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prifamt flr Standsicher-
heit allgemein gepruft sind (Typenprifung); Typenprufungen anderer Lander gelten auch im
Land Berlin.

§ 68 Abweichungen

(1) 'Die Bauaufsichtsbehérde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und
auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Beriicksichti-
gung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Wiirdigung der 6ffentlich-rechtlich
geschitzten nachbarlichen Belange mit den 6ffentlichen Belangen, insbesondere den Anfor-
derungen des § 3 Abs. 1, vereinbar sind. 2§ 3 Abs. 3 Satz 3 bleibt unberiihrt.

(2) 'Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen
nach § 31 des Baugesetzbuchs, von Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 des Baugesetzbuchs,
von Abweichungen, die eine Ermessensentscheidung nach der Baunutzungsverordnung
verlangen, sowie von Ausnahmen nach anderen Rechtsverordnungen ist gesondert schrift-
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lich zu beantragen; der Antrag ist zu begriinden. Fiir Anlagen, die keiner Genehmigung be-
dirfen, sowie flir Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht ge-
pruft werden, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Ist eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung unter Bedingungen, befristet oder unter
dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt worden, so ist die Genehmigung entsprechend einzu-
schranken.

§ 69 Bauantrag, Bauvorlagen
(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der Bauaufsichtsbehorde einzureichen.

(2) "Mit dem Bauantrag sind alle fiir die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung
des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. ?Es kann gestattet
werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden.

(3) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlage auf die
Umgebung verlangt werden, dass die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf dem Grund-
stick dargestellt wird.

(4) 'Die Bauherrin oder der Bauherr und die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser
haben den Bauantrag, die bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasserin oder der bauvorlage-
berechtigte Entwurfsverfasser die Bauvorlagen zu unterschreiben. ?Die von Fachplanerinnen
oder Fachplanern nach § 55 Abs. 2 bearbeiteten Unterlagen missen auch von diesen unter-
schrieben sein. °Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht Grundstiickseigentiimerin oder
Grundstickseigentimer, kann die Zustimmung der Grundstiickseigentimerin oder des
Grundstlickseigentimers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.

§ 70 Behandlung des Bauantrags

(1) 'Die Bauaufsichtsbehérde priift innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Bauan-
trags dessen Vollstandigkeit. ?Ist der Bauantrag vollstandig, ist dies der Bauherrin oder dem
Bauherrn unverziiglich schriftlich zu bestétigen. *Ist der Bauantrag unvollstandig oder weist
er sonstige erhebliche Mangel auf, fordert die Bauaufsichtsbehérde die Bauherrin oder den
Bauherrn unverziglich zur Behebung der Mangel innerhalb einer angemessenen Frist auf.
*Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zuriickgenommen.

(2) "Ist der Bauantrag vollstandig, holt die Bauaufsichtsbehdrde unverziiglich die Stellung-
nahmen der Behdrden und sonstigen Stellen ein,

1. deren Beteiligung oder Anhérung fiir die Entscheidung Gber den Bauantrag durch
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht beurteilt
werden kann;

die Beteiligung oder Anhérung entfallt, wenn die jeweilige Behdérde oder sonstige Stelle dem
Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf
die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des Einvernehmens einer Behoérde
oder sonstigen Stelle nach Satz 1 Nr. 1, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht einen Monat
nach Eingang der Aufforderung zur Stellungnahme verweigert wird; durch Rechtsvorschrift
vorgeschriebene langere Zustimmungs- und Einvernehmensfristen bleiben unberiihrt. *Wenn
zur Beurteilung eines Vorhabens durch eine beteiligte Behorde oder sonstige Stelle noch
zusatzliche Unterlagen oder Angaben erforderlich sind, wird die Frist nach Satz 2 bis zum
Eingang der nachgeforderten Unterlagen oder Angaben unterbrochen. *Sie wird auch bis
zum Eingang eines erforderlichen Antrags auf Erteilung einer Ausnahme, Befreiung oder
Abweichung unterbrochen.
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(3) 'Die Bauaufsichtsbehdrde entscheidet {iber den Bauantrag innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat. ?Die Frist beginnt, sobald alle fiir die Entscheidung notwendigen Stellungnah-
men und Nachweise vorliegen.

(4) "Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 sind die nach Absatz 1 Satz 3
fehlenden Unterlagen und Mangel abschlieRend zu benennen. Ein Bauantrag im vereinfach-
ten Baugenehmigungsverfahren gilt nach Ablauf von drei Wochen nach dessen Eingang als
vollstédndig, wenn die Bauaufsichtsbehdrde der Bauherrin oder dem Bauherrn entgegen Ab-
satz 1 Satz 2 die Vollstandigkeit des Bauantrags nicht bestatigt oder sie oder ihn entgegen
Absatz 1 Satz 3 nicht zur Behebung von Mangeln des Bauantrags auffordert; Absatz 2 Satz
3 bleibt unberiihrt. *Ist im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht innerhalb einer
Frist nach Absatz 3 Satz 1 entschieden worden, gilt die Baugenehmigung als erteilt; dies gilt
nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr schriftlich auf diese Rechtsfolge verzichtet hat.
*Der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz 3 ist auf Antrag der Bauherrin oder dem
Bauherrn schriftlich zu bestatigen.

(5) Die Bauaufsichtsbehdrde kann auf Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn im Rahmen
der Prifung der bautechnischen Nachweise nach § 67 Abs. 2 besondere Sachverstandige
beauftragen.

§ 71 Baugenehmigung, Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prufen
sind.

(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begriinden als Ab-
weichungen oder Befreiungen von nachbarschitzenden Vorschriften zugelassen werden und
die Nachbarin oder der Nachbar nicht schriftlich zugestimmt hat.

(3) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der nach-
traglichen Aufnahme, Anderung oder Erganzung einer Auflage sowie befristet erteilt werden.

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(5) "Vor Baubeginn eines Gebaudes miissen die Grundrissflache abgesteckt und seine Ho-
henlage festgelegt sein. “Baugenehmigungen, Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise
mussen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(6) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausflihrungsbeginn genehmigungsbedirftiger
Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als
drei Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehdrde schriftlich mitzuteilen
(Baubeginnanzeige).

(7) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausflihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst
begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn zugegangen ist oder die Frist
nach § 70 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 abgelaufen ist,

die erforderlichen bautechnischen Nachweise der Bauaufsichtsbehoérde vorliegen und

die Baubeginnanzeige der Bauaufsichtsbehoérde vorliegt.

§ 72 Geltungsdauer der Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn innerhalb von drei
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die
Bauausflihrung ein Jahr unterbrochen worden ist.
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(2) 'Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlan-
gert werden. ?Sie kann auch riickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf
bei der Bauaufsichtsbehérde eingegangen ist.

§ 73 Teilbaugenehmigung

'Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten fiir die Baugrube und fiir
einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Bau-
genehmigung schriftlich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). 2§ 71 gilt sinngeman.

§ 74 Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid

(1) "Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn zu ein-
zelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. ?Der Vorbescheid gilt drei
Jahre. *Die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlangert werden.
*§ 58 Abs. 2, §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3 und § 72 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(2) 'Fir ein Bauvorhaben, welches dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach

§ 64 unterfallt, ist auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn ein planungsrechtlicher Be-
scheid zu erteilen. ?Das Vorhaben wird in die Genehmigungsfreistellung nach § 63 (ibergelei-
tet, wenn durch diesen Bescheid insgesamt die planungsrechtliche Zulassigkeit des Vorha-
bens festgestellt worden ist. *Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt sinngemaR.

§ 75 Genehmigung Fliegender Bauten

(1) "Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. ?Baustelleneinrichtungen und
Baugeruste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) 'Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen
werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung. ?Dies gilt nicht fiir

1. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besu-
cherinnen und Besuchern betreten zu werden,

2. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die fir Kinder betrieben werden und
eine Geschwindigkeit von héchstens 1 m/s haben,

3. Biihnen, die Fliegende Bauten sind, einschlieRlich Uberdachungen und sonstiger
Aufbauten mit einer Hohe bis zu 5 m, mit einer Brutto-Grundflache bis zu 100 m? und
einer FuRbodenhohe bis zu 1,50 m,

4, Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit einer Brutto-Grundflache bis zu 75 m2.

(3) 'Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der Bauaufsichtsbehérde erteilt, in deren Be-
reich die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder gewerbli-
che Niederlassung hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Haupt-
wohnung oder gewerbliche Niederlassung auf3erhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist
die Bauaufsichtsbehotrde zustandig, in deren Bereich der Fliegende Bau erstmals aufgestellt
und in Gebrauch genommen werden soll.

(4) 'Die Genehmigung wird fiir eine bestimmte Frist erteilt, die hdchstens fiinf Jahre betragen
soll; sie kann auf schriftlichen Antrag von der flur die Erteilung der Ausfuhrungsgenehmigung
zustandigen Behdrde jeweils bis zu flnf Jahren verlangert werden; § 72 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend. ?Die Genehmigungen werden in ein Priifbuch eingetragen, dem eine Ausferti-
gung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufiigen ist.
*Ausfiihrungsgenehmigungen anderer Lander gelten auch im Land Berlin.

(5) 'Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsel ihres
oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Uber-
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tragung eines Fliegenden Baus an Dritte der Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen, die die Aus-
fihrungsgenehmigung erteilt hat. 2Die Behérde hat die Anderungen in das Priifbuch einzu-
tragen und sie, wenn mit den Anderungen ein Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der
nunmehr zustandigen Behorde mitzuteilen.

(6) "Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen,
dirfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre
Aufstellung der Bauaufsichtsbehérde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prifbuches
angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehérde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten
von einer Gebrauchsabnahme abhangig machen. *Das Ergebnis der Abnahme ist in das
Priifbuch einzutragen. “In der Ausfilhrungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass An-
zeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefahrdung im Sinne des § 3 Abs. 1
nicht zu erwarten ist.

(7) 'Die fiir die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbehdrde kann Auf-
lagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, so-
weit dies nach den drtlichen Verhaltnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist,
insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewahr-
leistet ist oder weil von der Ausfilhrungsgenehmigung abgewichen wird. 2Wird die Aufstel-
lung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das Priifbuch einzutragen. *Die ausstellende
Behdrde ist zu benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen und der ausstellenden Behor-
de zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemafer Zustande innerhalb angemessener
Frist nicht zu erwarten ist.

(8) 'Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen und Besuchern betreten und langere Zeit
an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die fir die Gebrauchsabnahme zustandige
Bauaufsichtsbehérde aus Griinden der Sicherheit Nachabnahmen durchfilhren. ?Das Ergeb-
nis der Nachabnahme ist in das Prifbuch einzutragen.

(9) § 69 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 80 Abs. 1 und 4 gelten entsprechend.

§ 76 Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) "Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bediirfen keiner Genehmigung, Genehmigungsfrei-
stellung und Bautiberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauluberwachung einer Baudienststelle des
Bundes oder eines Landes bertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder einem Bediensteten mit der Befahigung
zum héheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fach-
kraften ausreichend besetzt ist.

Solche baulichen Anlagen bediirfen jedoch der Zustimmung der fiir das Bauwesen zustan-
digen Senatsverwaltung. *Die Zustimmung der fiir das Bauwesen zusténdigen Senatsverwal-
tung entfallt, wenn

1. keine Nachbarinnen oder Nachbarn in ihren 6ffentlich-rechtlich geschitzten Belangen
von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berihrt sind oder

2. die Nachbarinnen oder Nachbarn, deren 6ffentlich-rechtlich geschutzte Belange von
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berthrt sein kdnnen, dem Vorhaben
zustimmen.

*Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung bediirfen unter den Vor-
aussetzungen des Satzes 1 Baumalinahmen in oder an bestehenden Gebauden, soweit sie
nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungs-
anderung fuhren, sowie die Beseitigung baulicher Anlagen.
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(2) 'Der Antrag auf Zustimmung ist bei der fiir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung
einzureichen. “Fiir das Zustimmungsverfahren gelten die §§ 67 bis 73 sinngemaR; eine Pri-
fung bautechnischer Nachweise findet nicht statt.

(3) 'Im Zustimmungsverfahren werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften Uber die Zulassigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. andere o6ffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung eine Ent-
scheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird,

3. Abweichungen (§ 68 Abs. 1) von nachbarschitzenden Vorschriften.

?Die fiir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung entscheidet Uber Ausnahmen und Be-
freiungen sowie Abweichungen nach Satz 1 Nr. 3. ®lm Ubrigen bedarf die Zuldssigkeit von
Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.

(4) 'Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, sind abweichend von den Absétzen 1 bis 3
der fur das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung vor Baubeginn in geeigneter Weise zur
Kenntnis zu bringen. 2Im Ubrigen wirken die Bauaufsichtsbehérden nicht mit. 3§ 75 Abs. 2 bis
9 findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen, keine Anwendung.

(5) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann bestimmen, dass Absatz 1 auf
Vorhaben Berlins ganz oder teilweise nicht anzuwenden ist.

Vierter Abschnitt
Bauaufsichtliche MaBnahmen

§ 77 Verbot unrechtmaBig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauauf-
sichtsbehdrde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung
entwerten oder beseitigen lassen.

§ 78 Einstellung von Arbeiten

(1) "Werden Anlagen im Widerspruch zu &ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, gean-
dert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehdrde die Einstellung der Arbeiten anordnen.
?Dies gilt auch dann, wenn

1. die Ausflihrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 71 Abs. 6 und 7
begonnen wurde,

2. bei der Ausflihrung

a) eines genehmigungsbediirftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bauvor-
lagen,

b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten Un-
terlagen

abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 17 Abs. 1 keine CE-Kennzeichnung
oder kein U-Zeichen tragen, oder

4, Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung (§ 17
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem U-Zeichen (§ 22 Abs. 4) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulassige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mindlich verfligten Einstellung
fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehoérde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle
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vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam
bringen.

§ 79 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

'Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geén-
dert, kann die Bauaufsichtsbehorde die teilweise oder vollstdndige Beseitigung der Anlagen
anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmalfige Zustande hergestellt werden koénnen.
2Werden Anlagen im Widerspruch zu éffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese
Nutzung untersagt werden.

Funfter Abschnitt
Bautiberwachung

§ 80 Bauuiberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
Anforderungen und die ordnungsgemale Erfiillung der Pflichten der am Bau Beteiligten -
berprifen.

(2) Die Bauaufsichtsbehorde Gberwacht nach naherer Malligabe der Rechtsverordnung nach
§ 84 Abs. 2 die Bauausfiihrung bei baulichen Anlagen

1. nach § 67 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepriften Standsi-
cherheitsnachweises,

2. nach § 67 Abs. 2 Satz 2 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepriften Brand-
schutznachweises.

(3) Im Rahmen der Bautiberwachung kénnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich,
auch aus fertigen Bauteilen zu Prifzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bauiberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassun-
gen, Prifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen, Ubereinstimmungszertifikate, Uberwa-
chungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen Uber die Priifungen von Bauprodukten, in
die Bautagebucher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.

(5) 'Die Bauaufsichtsbehérde kann fiir die Uberwachung technisch schwieriger Bauausfiih-
rungen besondere Sachverstandige heranziehen. 2Mit Zustimmung der Bauherrin oder des
Bauherrn kdnnen besondere Sachverstandige auch fiir die Uberwachung anderer Bauaus-
fuhrungen herangezogen werden.

(6) Die Kosten fur die Probenentnahmen und Prifungen nach Absatz 3 sowie fur Prafungen,
Uberwachungen und Nachweise auf Grund dieses Gesetzes oder der Rechtsverordnung
nach § 84 Abs. 2 tragt die Bauherrin oder der Bauherr.

§ 81 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) 'Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung bestimmter
Bauarbeiten angezeigt werden. ?Die Bauarbeiten diirfen erst fortgesetzt werden, wenn die
Bauaufsichtsbehorde der FortfuUhrung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht
verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehor-
de anzuzeigen.

(3) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasser-
versorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderli-
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chen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Absatz 2 bezeichneten Zeit-
punkt.

(4) "Feuerstatten dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die Bezirksschornsteinfe-
germeisterin oder der Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit und die sichere Be-
nutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraft-
werke dirfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie oder er die Tauglichkeit und
sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abflihrung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.
?Bei der Errichtung von Abgasanlagen soll vor Erteilung der Bescheinigung auch der Roh-
bauzustand besichtigt worden sein.

Sechster Abschnitt
Baulasten

§ 82 Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) "Durch Erklarung gegeniiber der Bauaufsichtsbehérde kénnen Grundstiickseigentiime-
rinnen oder Grundstickseigentiimer offentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre
Grundsticke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen tGbernehmen, die sich nicht schon
aus offentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. ?Erbbauberechtigte kénnen ihr Erbbaurecht
in entsprechender Weise belasten. *Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit
der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegeniber Rechts-
nachfolgerinnen oder Rechtsnachfolgern.

(2) 'Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. ?Die Unterschrift muss 6ffentlich
beglaubigt oder von einer Vermessungsstelle nach § 2 des Gesetzes Uber das Vermes-
sungswesen in Berlin in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBI. S. 56), das zuletzt durch
Artikel | des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBI. S. 524) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbehoérde ge-
leistet oder vor ihr anerkannt wird.

(3) 'Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehérde unter. “Der Ver-
zicht ist zu erklaren, wenn ein &ffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. *Vor
dem Verzicht sollen die oder der Verpflichtete und die durch die Baulast Beglinstigten ange-
hort werden. “Der Verzicht wird mit der Léschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirk-
sam.

(4) "'Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehdrde gefiihrt. ?In das Baulasten-
verzeichnis kdnnen auch eingetragen werden

1. andere baurechtliche Verpflichtungen der Grundstickseigentimerin oder des Grund-
stlickseigentiimers zu einem ihr oder sein Grundstiick betreffenden Tun, Dulden oder
Unterlassen,

2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

SECHSTER TEIL
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, bestehende bauliche
Anlagen, Zustandigkeit

§ 83 Ordnungswidrigkeiten
(1) "Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehérde zuwiderhandelt,
die auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund einer nach diesem Gesetz zulassigen
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Rechtsverordnung erlassen worden ist, sofern die Anordnung auf diese BuRgeldvor-
schrift verweist,

Bauprodukte entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ohne das U-Zeichen verwendet,

Bauarten entgegen § 21 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

4, Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die Voraussetzungen
nach § 22 Abs. 4 vorliegen,

5. den Vorschriften dieses Gesetzes Uber die barrierefreie bauliche Gestaltung in § 39
Abs. 4 und 5, § 50 Abs. 1 Satz 1 und § 51 zuwiderhandelt,

6. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, Unterneh-

merin oder Unternehmer, Bauleiterin oder Bauleiter oder als deren Vertreterin oder
Vertreter den Vorschriften des § 54 Abs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 3, § 56 Abs. 1 oder § 57
Abs. 1 zuwiderhandelt,

7. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 60 Abs.1), Teilbaugenehmigung (§ 73)
oder Abweichung (§ 68) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, andert,
benutzt oder entgegen § 62 Abs. 3 Satz 2 bis 5 beseitigt,

8. entgegen der Vorschrift des § 71 Abs. 7 Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vorschrift
des § 62 Abs. 3 Satz 5 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen den Vor-
schriften des § 81 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des § 81
Abs. 2 bauliche Anlagen nutzt,

9. entgegen der Vorschrift des § 63 Abs. 3 Satz 2 bis 4 mit der Ausfuhrung eines Bau-
vorhabens beginnt,

10. die Baubeginnanzeige (§ 71 Abs. 6, § 63 Abs. 5, § 62 Abs. 3 Satz 2) nicht oder nicht
fristgerecht erstattet,

11. Fliegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (§ 75 Abs. 2) in Gebrauch nimmt
oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 75 Abs. 6) in Gebrauch nimmt,

12. einer nach § 84 Abs. 1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die
Rechtsverordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf diese Bul3geldvorschrift ver-
weist.

?|st eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nr. 8 bis 10 begangen worden, kdnnen Gegens-
tande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 19 des Gesetzes
Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen
nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. als Prifingenieurin oder Prifingenieur unrichtige Priifberichte erstellt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufe bis zu 500 000 Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes liber Ordnungswidrig-
keiten sind in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 und des Absatzes 2 Nr. 2 die fur
das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung und in den tbrigen Fallen die Bezirksamter.

§ 84 Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 1 und 2 bezeichneten Anforderungen wird die fur das
Bauwesen zustandige Senatsverwaltung ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen uber
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die nahere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 49,

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung,
Brennstoffversorgung,

Anforderungen an Garagen und Stellplatze,

besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art
oder Nutzung von Anlagen oder Rédumen fiir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Be-
trieb und Benutzung ergeben (§§ 51 und 52), sowie Uber die Anwendung solcher An-
forderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifung von Anlagen, die zur Verhitung erheblicher
Gefahren oder Nachteile standig ordnungsgemaRn unterhalten werden missen, und
die Erstreckung dieser Nachprufungspflicht auf bestehende Anlagen.

(2) 'Die fiir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zu erlassen Uber

1. Prifingenieurinnen oder Prifingenieure und Prifamter, denen bauaufsichtliche Prif-
aufgaben einschlieBlich der Bauuberwachung und der Bauzustandsbesichtigung
nach Bauanzeige Ubertragen werden, sowie

2. Sachverstandige, sachverstandige Personen oder Stellen, die im Auftrag der Bauher-
rin oder des Bauherrn oder der oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verant-
wortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen prifen und be-
scheinigen.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 regelt, soweit erforderlich,

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieurinnen oder Prifin-
genieure, Prifamter, Sachverstandige und sachverstandige Personen oder Stellen ta-
tig werden,

die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,

Erléschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung einschlieflich der Festlegung
einer Altersgrenze,

die Aufgabenerledigung,

die Vergutung einschlieRlich des Erlasses von Gebuhrenbescheiden durch die Prif-
ingenieurinnen oder Prifingenieure selbst.

(3) 'Die filr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zu erlassen Uber

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschlieRlich der Vorlagen bei
der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 62 Abs. 3 Satz 2 und
bei der Genehmigungsfreistellung nach § 63,

2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestatigun-
gen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben,

3. das Verfahren im Einzelnen.

?Sie kann dabei fiir verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen
und Verfahren festlegen.

(4) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung

1. das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusétzliche Angaben zu verlan-
gen,
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2. das Anerkennungsverfahren nach § 25 Abs. 1, die Voraussetzungen fir die Anerken-
nung, ihre Ricknahme, ihren Widerruf und ihr Erléschen zu regeln, insbesondere
auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu
fordern.

(5) 'Die filr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, dass die Anforderungen der auf Grund des § 14 des Gerate- und
Produktsicherheitsgesetzes und des § 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend fur Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirt-
schaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeithehmerinnen
oder Arbeitnehmer beschaftigt werden. 2Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser
Verordnungen fir anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zustan-
digkeiten und Gebiihren regeln. *Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu ertei-
lende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 76 einschlief3lich der
zugehdrigen Abweichungen einschlie®en und dass § 15 Abs. 2 des Gerate- und Produktsi-
cherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

(6) 'Die fiir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der fiir das Verkehrswesen und der flir Umweltschutz zustan-
digen Senatsverwaltung Bereiche festzulegen, in denen aus Grinden der vorherrschenden
Nutzung, des Umweltschutzes, der stralenverkehrlichen Belange oder der Erschlieungs-
qualitat durch den offentlichen Personennahverkehr die Herstellung von Stellplatzen einge-
schrankt oder ausgeschlossen wird. ?Bei Vorhaben, die wegen der Nutzungsart oder des
Nutzungsumfangs das Vorhandensein von Stellplatzen in besonderem Malde erfordern, kdn-
nen abweichende Regelungen vorgesehen werden. *Die Rechtsverordnungen werden im
Benehmen mit den davon berlhrten Bezirksverwaltungen erlassen.

(7) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung erlasst die zur Ausfliihrung dieses
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

(8) Die flir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, dass fir Fliegende Bauten die Aufgaben der Bauaufsichtsbehérde
nach § 75 Abs. 1 bis 9 ganz oder teilweise auf andere Stellen Gbertragen werden kdnnen
und diese Stellen fir ihre Tatigkeit Gebuhren erheben kénnen.

§ 85 Bestehende bauliche Anlagen

(1) "RechtmaRig bestehende bauliche Anlagen sind, soweit sie nicht den Vorschriften dieses
Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften genligen, mindes-
tens in dem Zustand zu erhalten, der den bei ihrer Errichtung geltenden Vorschriften ent-
spricht. 2Sie sind so zu erhalten, dass ihre Verunstaltung sowie eine Stérung des StraRen-,
Orts- oder Landschaftsbildes vermieden werden. *Satz 2 gilt auch fiir Baugrundstiicke.

(2) "Werden in diesem Gesetz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
andere Anforderungen als nach dem bisherigen Recht gestellt, so kann verlangt werden,
dass rechtmalig bestehende oder nach genehmigten Bauvorlagen bereits begonnene bauli-
che Anlagen angepasst werden, wenn dies zur Vermeidung einer Gefahrdung der o6ffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung, insbesondere von Leben oder Gesundheit, erforderlich ist.
2Fiir Aufenthaltsraume im Kellergeschoss kénnen die Vorschriften dieses Gesetzes und die
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften jedoch auch dann angewendet werden,
wenn ihr baulicher Zustand den heutigen Anforderungen nicht entspricht, insbesondere der
FulRboden 1,50 m oder mehr unter dem anschlieBenden Gelande liegt.

(3) Sollen rechtmaRig bestehende bauliche Anlagen wesentlich gedndert werden, so kann
gefordert werden, dass auch die nicht unmittelbar beriihrten Teile der baulichen Anlage mit
diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang
gebracht werden, wenn die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit den
beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven Zusammenhang stehen und die Durchfiih-
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rung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten nicht berGhrten Teilen der baulichen Anla-
ge keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

(4) Bei Modernisierungsvorhaben ist Absatz 3 nicht anzuwenden, es sei denn, dass anderen-
falls Gefahren eintreten.

§ 86 Zustandigkeit fiir den Erlass des Widerspruchsbescheides

(1) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung entscheidet Uber den Widerspruch
gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung und damit verbundene MalRnahmen
der Verwaltungsvollstreckung, wenn der Verwaltungsakt im bauaufsichtlichen Verfahren er-
gangen ist

1. im Geltungsbereich von Bebauungsplanen von auRergewdhnlicher stadtpolitischer
Bedeutung, von Bebauungsplanen der Hauptstadtplanung sowie von entsprechenden
vorhabenbezogenen Bebauungsplanen,

zu Vorhaben mit einer Geschossflache von mehr als 1 500 m?,
zu Vorhaben im AufRenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs,

zur Festsetzung von besonderen Anforderungen zur Gefahrenabwehr, die auf § 52
oder auf zu diesem Zweck erlassene Rechtsverordnungen gestutzt sind.

(2) Uber den Widerspruch gegen den Bescheid einer Priifingenieurin oder eines Priifingeni-
eurs flr Baustatik entscheidet

1. das Bezirksamt im Rahmen der Priifung der Standsicherheit fur statisch einfache
Tragwerke sowie der Prifung der zu diesen Bauvorhaben gehdérenden Nachweise
der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile und des Warmeschutzes,

2. die fir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung in allen anderen Fallen.

(3) Uber den Widerspruch gegen den Bescheid einer Priifingenieurin oder eines Priifingeni-
eurs fur Brandschutz entscheidet die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung.

§ 87 (Evaluierung)

Das Abgeordnetenhaus von Berlin Uberprift dieses Gesetz spatestens bis zum 1. Januar
2010.

§ 88 Abwicklung eingeleiteter Verfahren

Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zum
Inkrafttreten geltenden Vorschriften fortzuflihren; die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit
Ausnahme des Flnften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese fur die Bauherrin oder den
Bauherrn glnstiger sind.

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung VI D 20070607_bauoblin.doc



	Bauordnung für Berlin (BauO Bln) ( 
	Inhaltsverzeichnis 
	ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften 
	§ 1 Anwendungsbereich 
	§ 2 Begriffe 
	§ 3 Allgemeine Anforderungen 

	ZWEITER TEIL Das Grundstück und seine Bebauung 
	§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 
	§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 
	§ 6 Abstandsflächen, Abstände 
	§ 6a Abstandsflächen, Abstände für Lauben in Kleingärten 
	§ 7 Teilung von Grundstücken 
	§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze 

	DRITTER TEIL Bauliche Anlagen 
	Erster Abschnitt Gestaltung 
	§ 9 Gestaltung 
	§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 

	Zweiter Abschnitt Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 
	§ 11 Baustelle 
	§ 12 Standsicherheit 
	§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse 
	§ 14 Brandschutz 
	§ 15 Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz 
	§ 16 Verkehrssicherheit 

	Dritter Abschnitt Bauprodukte, Bauarten 
	§ 17 Bauprodukte 
	§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
	§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
	§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall 
	§ 21 Bauarten 
	§ 22 Übereinstimmungsnachweis 
	§ 23 Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstellers 
	§ 24 Übereinstimmungszertifikat 
	§ 25 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 

	Vierter Abschnitt Wände, Decken, Dächer 
	§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
	§ 27 Tragende Wände, Stützen 
	§ 28 Außenwände 
	§ 29 Trennwände 
	§ 30 Brandwände 
	§ 31 Decken 
	§ 32 Dächer 

	Fünfter Abschnitt Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen 
	§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg 
	§ 34 Treppen 
	§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge 
	§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge 
	§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen 
	§ 38 Umwehrungen 

	Sechster Abschnitt Technische Gebäudeausrüstung 
	§ 39 Aufzüge 
	§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 
	§ 41 Lüftungsanlagen 
	§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung 
	§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 
	§ 44 Anlagen für Abwasser einschließlich Niederschlagswasser (Anschlusszwang) 
	§ 45 Kleinkläranlagen, Abwassersammelbehälter 
	§ 46 Aufbewahrung fester Abfallstoffe 
	§ 47 Blitzschutzanlagen 

	Siebenter Abschnitt Nutzungsbedingte Anforderungen 
	§ 48 Aufenthaltsräume 
	§ 49 Wohnungen 
	§ 50 Stellplätze, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
	§ 51 Barrierefreies Bauen 
	§ 52 Sonderbauten, Garagen 


	VIERTER TEIL Die am Bau Beteiligten 
	§ 53 Grundpflichten 
	§ 54 Bauherrin oder Bauherr 
	§ 55 Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser 
	§ 56 Unternehmerin oder Unternehmer 
	§ 57 Bauleiterin oder Bauleiter 

	FÜNFTER TEIL Bauaufsichtsbehörden, Verfahren 
	Erster Abschnitt Bauaufsichtsbehörden 
	§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 
	§ 59 Verarbeitung personenbezogener Daten 

	Zweiter Abschnitt Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit 
	§ 60 Grundsatz 
	§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 
	§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 
	§ 63 Genehmigungsfreistellung 

	Dritter Abschnitt Genehmigungsverfahren 
	§ 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
	§ 65 Baugenehmigungsverfahren 
	§ 66 Bauvorlageberechtigung 
	§ 67 Bautechnische Nachweise 
	§ 68 Abweichungen 
	§ 69 Bauantrag, Bauvorlagen 
	§ 70 Behandlung des Bauantrags 
	§ 71 Baugenehmigung, Baubeginn 
	§ 72 Geltungsdauer der Baugenehmigung 
	§ 73 Teilbaugenehmigung 
	§ 74 Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid 
	§ 75 Genehmigung Fliegender Bauten 
	§ 76 Bauaufsichtliche Zustimmung 

	Vierter Abschnitt Bauaufsichtliche Maßnahmen 
	§ 77 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte 
	§ 78 Einstellung von Arbeiten 
	§ 79 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung 

	Fünfter Abschnitt Bauüberwachung 
	§ 80 Bauüberwachung 
	§ 81 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung 

	Sechster Abschnitt Baulasten 
	§ 82 Baulasten, Baulastenverzeichnis 


	SECHSTER TEIL Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, bestehende bauliche Anlagen, Zuständigkeit 
	§ 83 Ordnungswidrigkeiten 
	§ 84 Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
	§ 85 Bestehende bauliche Anlagen 
	§ 86 Zuständigkeit für den Erlass des Widerspruchsbescheides 
	§ 87 (Evaluierung) 
	§ 88 Abwicklung eingeleiteter Verfahren 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


